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1 Einführung in die Problematik

„Korruptionsaffäre in Frankfurt ... fehlendes Unrechtbewusstsein vieler Beschuldigter“

„Bestechung in der gewerblichen Immobilienwirtschaft“

„Frankfurter Immobilienskandal – Korruptionssumpf oder Einzelfälle?“

„Maklerverband: Immobilien-Skandal schadet der Branche“

Schlagzeilen wie diese prägen die Presselandschaft und wecken in der Öffentlichkeit den Anschein, dass Moral und Ethik in der Immobilienwirtschaft lediglich eine untergeordnete bzw. gar keine Rolle spielen. Vielmehr scheinen „Wirtschaftsskandale ... in der Immobilienwirtschaft eine Tradition zu haben“
 und in vielen Teilbereichen genießt die Branche „einen zweifelhaften Ruf“
.

Uwe Bethge, Spezialist für Maklerrecht, Rechtsanwalt und Notar, führte im Rahmen eines Interviews mit dem Magazin „Immobilienwirtschaft“ aus, dass das unangemessene Verhalten einzelner Akteure letztlich darin resultieren wird, dass „... die Qualität und das Ansehen des ganzen Berufsstandes insgesamt auf der Strecke“
 bleiben werden.

Doch wie kann die Immobilienwirtschaft Korruption und Bestechung, Unprofessionalität und Mangelleistung, Vertrauensmissbrauch und Veruntreuung vorbeugen?

Zunächst bleibt festzuhalten, dass die Immobilienbranche, bedingt durch die herausragende Stellung der Immobilie „im Leben und Handeln / Wirtschaften“
 in Deutschland zu den „am stärksten regulierten Märkten“
 zählt.

Doch trotz zahlreicher Gesetze - wie beispielsweise dem Bürgerlichen Gesetzbuch, dem Strafgesetzbuch, dem Wirtschaftsstrafgesetz, dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, dem Wohnungsvermittlungsgesetz oder der Preisangabenverordnung, etc. -, die Kunden und Geschäftspartner schützen und Transparenz schaffen sollen, brechen sog. „schwarze Schafe“
 immer wieder die Gebote des „Treu und Glaubens“, der „Lauterkeit“ oder aber auch der „guten Sitten“ und bringen somit wiederum die gesamte Immobilienwirtschaft in Misskredit.

Um diesem Dilemma entgegenzuwirken, könnte eine Ausweitung der gesetzlichen Vorschriften angedacht werden.

Dieses Vorgehen trifft in der Branche jedoch auf wenig Gegenliebe, denn, so IVG-Chef Eckart John von Freyend, „Davon haben wir genug.“

Stattdessen zeigt sich in der Immobilienwirtschaft zunehmend ein Trend zur Selbstregulierung und Selbstverpflichtung ab:

Gemäß Werner Knirps, Partner der Unternehmensberatung Heidrick & Struggles und Leiter des Arbeitskreises „Wertemanagement und Compliance“, haben verschiedenste Akteure und Verbände inzwischen einen sog „Code of Ethics“ bzw. „Code of Conduct“ unterschrieben; „dieses gelegentlich auch „Zehn Gebote“ titulierte Papier nennt die grundlegenden Regeln, die im geschäftlichen Verkehr einzuhalten seien.“

Das steigende Bewusstsein für Moral und Ethik zeigt sich auch in den immer strenger gesetzten Sanktionsmaßnahmen, mit denen das Fehlverhalten Einzelner bestraft wird (z.B. Abmahnungen, Geldbußen, Ausschluss aus dem Verband, etc.).

Ausgehend von der vorab dargelegten Problematik soll im Rahmen dieser Belegarbeit ein Überblick über das Verständnis der „Ethik der Freien Berufe und Immobilienverbände“ auf nationaler und internationaler Ebene gegeben werden.

Um dem Leser den Begriff der „Ethik“ näher zu bringen, wird in diesem Zusammenhang zunächst auf die theoretischen Grundlagen eingegangen.

Im Anschluss wird aufgezeigt, inwiefern die Ethik in der Wirtschaftspraxis im allgemeinen Umsetzung gefunden hat und welche organisatorischen Gestaltungsmittel und instrumentelle Hilfsmittel in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind.

Im Fokus zweier eigenständiger Kapitel steht abschließend die immobilienwirtschaftliche Ethik. In diesem Zusammenhang werden zum einen die nationalen und zum anderen die internationalen Immobilienverbände mit ihren jeweils zugehörigen moralischen und ethischen Regularien vorgestellt.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Begriffsdefinitionen - Herkunft und Bedeutung

Der Begriff der „Ethik“ wird in Theorie und Praxis sehr vielseitig verwendet und steht oftmals in engem Zusammenhang mit den Begriffen der „Moral“, „Werte“ und „Normen“ ohne dass die Unterschiede, aber auch Interdependenzen auf den ersten Blick offensichtlich werden.

Um Missverständnissen vorzubeugen und klare Abgrenzungen zu determinieren, soll in den nachfolgenden Ausführungen ein Überblick über die verschiedenen Begrifflichkeiten gegeben werden.
2.1.1 Moral

Moral, die (lat.) = Sittlichkeit, Sittenlehre, sittliche Nutzanwendung

In der Umgangssprache umfasst der Begriff der „Moral“ ein breites Definitionsspektrum, wobei vereinzelt die „Moral“ auch der „Ethik“ gleichgesetzt wird. Dem heutigen philosophisch-terminologischen Gebrauch folgend wird allgemein eine Differenzierung zwischen „Ethik“ und „Moral“ vorgenommen.

Neben der o.g. wörtlichen Übersetzung nach dem lateinischen Ursprung („mos“, Plural „mores“) haben Wissenschaftler, die sich eingehender mit der Morallehre auseinander-gesetzt haben, folgende, weitergehendere Spezifizierungen formuliert:

a) Nach Höffe
 bezeichnet Moral „den für die Daseinsweise der Menschen konstitutiven ... normativen Grundrahmen für das Verhalten vor allem zu den Mitmenschen, aber auch zur Natur und zu sich selbst.“ Sie bildet „einen der Willkür der einzelnen entzogenen Komplex von Handlungsregeln, Wertmaßstäben, auch Sinnvorstellungen.“

b) Für Lay
 ist Moral „ein Strukturelement personaler und / oder sozialer Systeme, das die in der gesellschaftlichen Praxis einer institutionalisierten vorkommenden interaktionellen Handlungen über als verbindlich akzeptierte und in der Regel eingehaltene Standards (Normen, Regeln, Gewohnheiten, Grundsätze), Einstellungen, Vorurteile und Wertorientierungen unmittelbar reguliert, insoweit dies nicht durch Gesetzesnormen geschieht.“

c) A. Pieper
 wiederum betrachtet Moral als die Zusammenfassung „jener aus wechselseitigen Anerkennungsprozessen in einer Gemeinschaft von Menschen hervorgegangenen und als allgemein verbindlich ausgezeichneten Handlungsmuster, denen normative Geltung zugesprochen wird.“ 

Der Ausdruck Moral bezeichnet „Ordnungsgebilde, die gewachsene Lebensformen repräsentieren, Lebensformen, die die Wert- und Sinnvorstellungen einer Handlungsgemeinschaft widerspiegeln.“

„Moral ist der Inbegriff jener Werte und Normen, die ... in der Form von Geboten (Du sollst ...) oder Verboten (Du sollst nicht ...) an die Gemeinschaft der Handelnden appellieren“
.

Ausgehend von den vorangegangenen Definitionen sind folgende Kriterien der Moral bzw. Moralsysteme feststellen:

· „Eine Gesamtheit von Werten und Normen (Regelsystem),

· welche Sinnbezüge bzw. -zusammenhänge darstellen,

· die durch gemeinsame Anerkennung - sei es durch Tradition oder Konvention - als verbindlich gesetzt worden sind,

· die sich auf das Verhalten des Menschen und von Gemeinschaften zu anderen, zur Natur und zu sich selbst beziehen und diese durch Verbote und Gebote regulieren

· und die sich in gelebten Ordnungen (kulturelle, organisatorische, interaktionelle Strukturen und Prozesse) manifestieren.“

2.1.2 Moralisches Handeln - Werte und Normen

„Moralisch zu handeln“ bedeutet nicht, nur in Konformität mit einem bestimmten Moralsystem zu agieren, sondern beinhaltet die Ausrichtung nach dem jeweils geltenden Wert- und Normensystem, wobei davon auszugehen ist, dass dieses Regelsystem stetigen Anpassungen und Veränderungen unterworfen ist.

Die Begriffe „Wert“ und „Norm“ werden je nach wissenschaftlicher Disziplin und Perspektive unterschiedlich und uneinheitlich voneinander abgegrenzt. In der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere im Rahmen wissenschaftlicher Arbeiten zu den Themen Wirtschaftsethik, Unternehmensethik und Managementethik, werden Werte als Basis für Normen aufgefasst, die einen allgemeinen Geltungscharakter aufweisen, während Normen - wertbezogen - eher als auf spezifische Situationen ausgerichtet verstanden werden.

Werte
Wert, der = Bedeutung, Geltung

Die Wirtschaftswissenschaftler Gabele, Kirsch und Treffert
 definieren Wert als „kognitive, d.h. in den Köpfen der Menschen gespeicherte Symbolstrukturen, für die gilt, dass das, was diese Symbolstrukturen bezeichnen bzw. abbilden, präferiert wird.“, während Kluckhohn
 Wert beschreibt als „a conception, explicit or implicit, distinctive of an individual or characteristic of a group, of the desirable which influence the selection from available modes, means, and ends of action.“

Werte wirken auf die Gruppenmitglieder als Verhaltensrichtlinien mit Geboten und Verboten und sind in der physischen Umwelt meist nur durch sozialen Konsens überprüfbar.
 Dabei können sie auf verschiedene Arten zur Wirkung kommen, und zwar als
· „Persönlichkeitsstabilisatoren,

· Anpassungspromotoren,

· Stabilisatoren sozialer Systeme,

· Orientierungsgrößen.“

Ausgehend von diesen Wirkungsbereichen stellen Wertsysteme also (bewusste oder unbewusste) Ordnungs-, Präferenz- und Sinnsysteme dar und insofern sind sie auch als Theoriesysteme, Beurteilungssysteme, Konstruktionssysteme, Orientierungssysteme und Integrationssysteme anzusehen.

Norm
Norm, die (griech.-lat.) = Richtschnur, Regel; sittliches Gebot oder Verbot als Grundlage der Rechtsordnung; Größenanweisung in der Technik

Das lateinische „norma“ wird oftmals mit Muster, Vorschrift, Regel, Grundsatz oder Maßstab übersetzt. Der betriebswirtschaftliche Wissenschaftler Wright
 unterscheidet „Regeln“, „Vorschriften“, „Direktiven“, „Gebräuche“, „Prinzipien“ und „Ideale“ als verschiedene Typen von Normen. Generell können Normen als „Wert-Spezifikationen“ für bestimmte Situationen angesehen werden
 und sind durch folgende Elemente gekennzeichnet:

· „Normabsender: z.B. ein Vorgesetzter, der normative Kontext eines sozialen Systems oder Wertvorstellungen, denen Sollensnormen entspringen;

· Normadressat: einzelne Individuen und / oder soziale Gemeinschaften;

· Norminhalt: Gehalt der Präskription;

· Normsituation: Lage, für welche die Normregelung reklamiert wird;

· Normverbindlichkeit: bedingte, unbedingte Verbindlichkeit, Sanktionen bei abweichendem Verhalten;

· Normform: Verbot oder Gebot.“

Moralische Normen entstehen durch gemeinsame Anerkennung und haben im allgemeinen das Verhalten von Menschen und Gemeinschaften zu anderen, zur Natur und zu sich selbst zum Inhalt und regulieren dieses. Velasquez
 betont die sozialen Funktionen moralischer Normen:

· „A major function of a society’s moral standards is the prescription of specific ways in which the members of a society are to cooperate with each other, leave each other free, and deal fairly with each other;

· A second social function that moral standards serve is that they enable the resolution of social conflicts by providing publicly acceptable justifications for actions and policies.”

2.1.3 Ethik
Ethik, die (griech.) = Sittenlehre; Gesamtheit der sittlichen und moralischen Grundsätze (einer Gesellschaft)

Die Ethik als philosophische Disziplin und als Disziplinentitel ist auf den giechischen Philosophen Aristoteles zurückzuführen, der unter anderem ältere Ansätze von Sophisten, Sokrates und Platon aufgegriffen hat.

Ausgehend vom griechischen Ursprung „ethos“ bedeutet „Ethik“ soviel wie Gewohnheit, Sitte und Brauch; im ursprünglichen Sinne urteilte und handelte „ethisch“, wer sich nach dem Ethos
 der griechischen Polis (Stadtstaat) ausrichtete. Auch heute noch steht „ethisches“ Verhalten unter der Maßgabe, dass einzelne Personen ihr Handeln an den Sitten der jeweiligen Gesellschaft ausrichten, d.h. derjenige agiert „ethisch“, der die Normen des anerkannten Moralkodexes befolgt.

Im zweiten Sinn handelt derjenige ethisch, der überlieferten Handlungsregeln und Wertmaßstäben nicht fraglos folgt, sondern aus Einsicht und Überlegung das jeweils erforderliche Gute tut. In diesem Sinne erfolgt eine Verfestigung in einer Grundhaltung; dann wird „ethos“ zu „äthos“ (Charakter).

Die Ethik weist eine mehr als 2.300 Jahre lange Tradition auf und hat in diesem Zeitraum vielschichtige Veränderungen erfahren: Dabei entwickelte sich die Ethik stets „in einem geistigen Kontext von Wissenschaft, der immer auch ein Wertsystem in sich abgeschlossen hat“
. Grob vereinfacht lassen sich in dieser Entwicklung zwei Phasen unterscheiden:

1) Phase der „normativen Geborgenheit“
 früherer Epochen:

„Frühere Epochen, die vom archaischen Menschen bis in die Neuzeit reichen, sind ... durch ein für allemal vorgegebenen Ordnungen gekennzeichnet“
.

„In den Anfängen der Wissenschaft und im Alten Orient war dies das mythische, von den Göttern bestimmte und geleitete, normativ geordnete Weltganze“
, bei den Griechen ergab sich das normative Wertsystem im sozialen Kontext des Stadtstaates, des Polis
, im Mittelalter war die Ethik „eingebettet in die christliche Theologie“
.

2) Phase der „aufgegebenen Normativität“, wobei „aufgegeben“ in seinem doppelten Sinne zu verstehen ist:

· „als Verlust der „normativen Geborgenheit“ durch zunehmende Aufklärung und Kritik vorgegebener Wertsysteme und verstärkt durch einen sich ausfaltenden Normenpluralismus, damit

· als Aufgabe, normative Orientierungen im Lichte eines wertpluralistischen Kontextes autonom zu schaffen und Sinnzusammenhänge in Anbetracht abnehmender Ligaturen und zunehmender Optionen selber zu verwirklichen.“ 

Allgemein geht die Ethik von der Annahme aus, dass das Verhalten des Menschen nicht nur biologisch determiniert ist, sondern dass dieses einem über die Natur hinausgehenden Regelsystem entspringt. Die zuvor beschriebene Moral kann als ein solches Regelsystem betrachtet werden.

An dieser Stelle tritt die Frage der Beziehung zwischen „Ethik“ und „Moral“ auf. Vielfach werden beide Begriffe synonym verwendet. Wenn nach einer Unterscheidung gesucht wird, ist festzustellen, dass der Begriff „Ethik“ umfassender als der Begriff der „Moral“ zu verstehen ist:

„Morals and moral refer to the conduct itself, whereas ethics and ethical refer to the study of moral conduct or to the code of conduct one follows”
. “Ethics is reflection on the moral significance of human action”.

Grundlegend für die Differenzierung ist die Tatsache, dass existierende Werte und Normen als Basis der „Moral“ nicht als dauerhaft gegeben angesehen werden können. Vielmehr werden sie vor allem angesichts auftretender „moralischer Konflikte“ immer wieder in Frage gestellt. Derartige Konfliktsituationen treten beispielsweise auf, wenn
:

allgemein:

· „in einer Krise der moralischen Anschauungen moralische Regeln oder auch ein ganzes Ethos fragwürdig werden ...

· in einer moralischen Krise die Regeln zwar Geltung behalten, die Praxis ihnen aber nicht entspricht“ (Krings 1986);

speziell:

· bezüglich eines Entscheidungstatbestandes moralische Regeln widersprüchlich sind, interpersonelle oder intraindividuelle (Gewissen) Konflikte bezüglich deren Geltung bestehen oder aus diesen Regeln sonstwie eine Antwort nicht direkt möglich ist,

· verschiedene Wert- und Normensysteme (Moralsysteme) kollidieren.

Der Begriff der „Moral“ kennzeichnet somit den Bestand an faktisch herrschenden Werten und Normen eines bestimmten Kulturkreises bzw. sozialen Systems (Status Quo). In den zuvor erwähnten moralischen Konfliktsituationen stellt sich jedoch das Problem, welche der bestehenden Werte und Normen für die Moral in einem konkreten Fall als relevant zu betrachten sind und wie diese in Abhängigkeit von der jeweiligen Situation deduziert, rekonstruiert, begründet und somit auch legitimiert werden können.

Die „Ethik“ beschäftigt sich mit den Möglichkeiten solcher Antwortfindungen und ihre Aufgabe besteht vordergründig in der systematischen Analyse moralischer Urteile nach Sinn, erkenntnistheoretischem Status, Geltungsgrund, Verbindlichkeit und logischem Zusammenhang. Die Ethik zeichnet sich darüber hinaus verantwortlich für die systematische Begründung von Prinzipien und Normen, die sich aus der Verantwortung gegenüber anderen ableiten lassen.

2.2 Aufgabenstellungen der Ethik

2.2.1 Aufklärungsfunktion

Moralsysteme sind in der Regel begründende Wertsysteme, welche das individuelle und kollektive Denken und Handeln bewusst oder unbewusst leiten. Wert(auf)klärung zielt darauf, die dem Denken und Handeln zugrundeliegenden Grundlagen aufzuweisen und durch Reflektion zum Bewusstsein zu bringen. In dieser Sicht heißt Aufklärung also Werterhellung.

Darüber hinaus kann die Aufklärungsfunktion die Aufgabe beinhalten, auf mögliche (normative) Voraussetzungen einer qualifiziert-moralischen (d.h. sittlichen, ethischen) Führung (beispielsweise innerhalb einer Unternehmung) hinzuweisen.

2.2.2 Pragmatische Funktion

In der Alltagspraxis spielen Moral und Ethik eine große Rolle, beispielsweise:

· in sozialen Ordnungen und Verhaltensnormen,

· im Ethos als der bewussten Orientierung an bestimmten Moralen, z.B. Berufs-, Standesethos oder Ehrenkodex,

· in Gewissenskonflikten, wenn verschiedene Moralvorstellungen bezogen auf einen konkreten Fall inkompatibel sind,

· in der Kultur einer Unternehmung (bzw. eines Verbandes) als den „Wertvorstellungen, Denkhaltungen und Normen, die das Verhalten“ der Mitglieder „aller Stufen ... prägen“.

Die pragmatische Funktion der Ethik hat in diesem Zusammenhang den Zweck, „Hilfe für einen aufgeklärten und zugleich realistischen Umgang mit den ethisch-moralischen Herausforderungen zu bieten, vor denen Unternehmen ...“ und wirtschaftliche Verbände „ ... heute zunehmend stehen.“

Sie zielt z.B. auf die Entwicklung von Strukturen, Prozessen und Instrumenten, insbesondere zur Unterstützung des Managements, im Hinblick auf die Ermöglichung eines moralisch qualifizierten Umgangs mit auftretenden wertnormativen, d.h. wertbegründenden, Fragen und moralischen Konflikten.

Wie die Ethik in der Praxis tatsächlich zur Anwendung kommt und welcher organisatorische Gestaltungsmittel und instrumentelle Hilfsmittel in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind, soll im nachfolgenden Kapitel dargelegt werden. 

3 Verständnis von Ethik in der Wirtschaftspraxis

Untersuchungen bei Managern über ihr Verständnis von Ethik und über die Bedeutung, die sie ihr zumessen, zeigen ganz unterschiedliche Ergebnisse. Neben „Cynicism“
 wird Ethik als „code word for a set of rules of correct conduct”
 verstanden. In Interviews wurden nach Toffler
 im wesentlichen folgende vier Begriffsauffassungen dargelegt:

· „Ethics are eternal verities of right and wrong.“

· “They (ethics) are really rules - rules of behavior.”

· “Integrity is what it means; it has to start from within (the individual).”

· “The most appropriate meaning of ethical is: conforming to the standards of a given profession or group. So any group can set is own ethical standards and they live by them or not.”

Mangelnde Homogenität im Verständnis von Ethik impliziert jedoch nicht unethisches oder unmoralisches Denken und Handeln, sondern weist nur auf die vielschichtige Komplexität dieses Themas, vor allem auch mit Blick auf die Umsetzung in der Praxis hin.

„Wirtschaftlich relevante moralische und ethische Fragen entstehen in persönlichen und sozialen Beziehungs- und Interaktionsfeldern: in nach außen gerichteten Transaktionen (dazu gehören z.B. ... Probleme der Lauterkeit in der Werbung, der Verantwortung gegenüber Investoren) und in den nach innen gerichteten Transaktionen (z.B. zwischenmenschliche Beziehungen, Sanktionssysteme).

Im Bereich des Managements können sich moralische und ethische Fragen im Rahmen der Willensbildung ergeben, also bei der Planung oder anlässlich der Entscheidung, oder verbunden mit der Willensdurchsetzung (moralische und ethische Probleme bei der Anordnung bzw. Kontrolle). Sie können sich beziehen auf Ziel und / oder Maßnahmen.“

Ethisches Verhalten im Wirtschaftsleben kann sich jedoch nicht nur auf reaktives Verhalten entsprechend der jeweils auftretenden Situationen beschränken, zumal gilt:

„In the absence of an overt, coherent, consistent, and integrated set of core ethical values, the organization will develop its own”
.

Stattdessen wird „eine proaktive Auseinandersetzung mit und Einflussnahme auf die Etablierung und Integrierung sowie Harmonisierung des moralischen Wert- und Normensystems und des Verhaltens aller Mitglieder erforderlich.“

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Ethik keine „Rezepte“ zur Lösung moralischer / ethischer Dilemmas bietet. Vielmehr müssen „bestimmte soziale, moralische und kommunikative Kompetenzen festgelegt werden“ und insbesondere Führungskräfte müssen in ihrer Vorbildfunktion z.B. fähig sein, moralische Werte zu erkennen und zu formulieren und moralische und ethische Diskussionen zu führen
.

Daneben sind auch (unternehmens-)kulturellbedingte Barrieren zu berücksichtigen, denen allerdings durch folgendes Aktionsprogramm
 nach J.A. Waters begegnet werden kann:

a) Zweideutigkeiten der (Unternehmens-)prioritäten beseitigen.

b) Verfahren für Beschwerden bei der Verletzung ethischer Prinzipien festlegen.

c) Konkrete Beispiele unethischen Verhaltens nennen, die in der Unternehmung oder dem Verband nicht geduldet werden (z.B. Bestechungen, illegale Preisabsprachen).

d) Entwicklung eines gemeinsamen Wortschatzes für ethische Angelegenheiten in der Unternehmung / dem Verband.

Im Rahmen der Umsetzung theoretischer Erkenntnisse in den praktischen Handlungsvollzug ist zwischen dem Bereich materiell-ethischer Normen und dem Bereich formell-ethischer Normen zu differenzieren.

3.1 Materiell-ethische (inhaltliche) Normen

Materiell-ethische (inhaltliche) Normen stellen praktische Handlungsanweisungen dar, die auf verschiedene Problemaspekte der wirtschaftlichen Tätigkeit bezogen sind; häufigstes Beispiel sind Kodizes.

Die prinzipielle Vorgehensweise der Entwicklung materiell-ethischer, inhaltlich präzisierter Normen erweist sich als problematisch, da sie situationsadäquat sein sollten, um Praxisrelevanz erheben zu können (sog. „Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Praxis“).

Eine Unternehmens-, Verbands- oder Berufsethik, verstanden als Katalog oberster, dauerhaft gültiger Verhaltensnormen, setzt aber die Kenntnis der jeweiligen Situationen mit allen vorliegenden Absichten, Interessen, Bedingungen und Nebenwirkungen voraus. Darüber hinaus muss die Situation eindeutig, d.h. nicht individuell unterschiedlich einschätzbar sein.

Diese Anforderungen sind in der Realität selten gegeben, so dass leicht ein Bewertungskonflikt entsteht. Mehrdeutige Situationen können im Rahmen einer nur durch materiell-ethische Normen geprägten Unternehmens- bzw. Verbands- oder Berufsethik aber nicht berücksichtigt werden.

Dementsprechend gilt bei den materiell-ethischen Normen das „Gebot der Sachzielorientierung“, d.h. sie sollen auf konkrete Konfliktfälle bei erfolgsstrategischen Handlungen in der externen und internen Umwelt beschränkt bleiben (und nicht ideologisch ausufern). 

Nach Steinmann
 müssen für materiell-ethische Normen gute Gründe geltend gemacht werden können (Begründungspflicht), d.h. sie dürfen nicht auf Willkür, Tradition und / oder Autorität basieren (Vernunftethik). Dabei hat die Begründung durch argumentative, dialogische Verständigung mit den Betroffenen zu erfolgen (kommunikative Ethik).

Weiterhin muss gemäß Steinmann „.. das Gewinnprinzip als Handlungsmaxime für den Normalfall gerechtfertigt sein“
; die Ethik sollte nur der „situationalen Beschränkung des Gewinnprinzips“
 dienen, d.h. sie wird zum „Korrektiv“.

Letztendlich sind materiell-ethische Normen von Rechtsnormen durch den „Akt der Selbstverpflichtung“ abzugrenzen und erhalten daraus ihre Geltung.

3.2 Materiell-ethische (inhaltliche) Normen: Beispiel Kodizes

Kodizes stellen in der wirtschaftlichen Praxis und unter anderem auch in der Immobilienwirtschaft ein ethisches Standardinstrument dar und repräsentieren normative Systeme, in denen eine Kodifizierung von Verhaltensnormen (Verbots- und Gebotsnormen), Richtlinien und Wertvorstellungen erfolgt, deren Zweck darin besteht, unter anderem das moralische Handeln einer Organisation und / oder deren Mitglieder zu regeln.

Neben Unternehmungen, in denen sich moralische Normen nicht nur einem Kodex, sondern auch in einem Leitbild oder in Führungsrichtlinien niederschlagen können
, greifen auch zunehmend Verbände auf dieses Regulierungsinstrument zurück (Standesregeln, Verhaltenskodex, Ehrenkodex, Ethischer Code, Verhaltensregeln, Ethical Code of Conduct, Grundsätze, etc.).

Generell kann gesagt werden, dass ein Kodex

· „ein Instrument der Selbstregulierung ist, das

· sich nicht in generellen Bekenntnis- und Trivialaussagen erschöpft, und

· in dem ein „besonderer moralischer Regelungsbedarf“ (v.a. bei „moralischen Konflikten“) zum Ausdruck kommt.“

Mit einem Kodex (im Rahmen der Unternehmung oder eines Verbandes) können verschiedene Vorteile verbunden sein. Aus der Sicht der Unternehmung kann ein Kodex z.B.

· „einen Weg darstellen, ein bestimmtes Geschäfts- und Führungsgebaren durchzusetzen (indem bestimmte Handlungen geboten bzw. verboten werden),

· Klarheit bei moralischen Konfliktsituationen schaffen,

· moralische Unsicherheiten reduzieren,

· Instrument zur Förderung einer moralisch sensitiven Organisation sein,

· die Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppierungen, v.a. in Konfliktsituationen, regeln und diesbezüglich Transparenz schaffen,

· Konflikte zwischen verschiedenen Interessengruppierungen in maßgeschneiderten Lösungen bereinigen,

· moralische Vorstellungen kommunizieren.“

Gegenüber Unternehmens-Kodizes haben Verbands-Kodizes den Vorteil, dass für branchengleiche Organisationen einheitliche Regelungen möglich sind und dass sie, bedingt durch den mehr öffentlichen Charakter, unter Umständen besser durchsetzbar sind.

Bislang hat sich gezeigt, dass die Verhaltensregulierung der Verbandsmitglieder (einheitliche Ausrichtung, Entscheidungshilfe bei moralischen Dilemmas, Herbeiführung eines gewünschten moralischen Verhaltens) eine zentrale Funktion von Verbands-Kodizes darstellt.
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Abb. 6-8: Verbreitung von Standesregeln (Liitolf-Arnold 1988, 45f)





Abbildung 1: Verbreitung von Standesregeln nach Lütolf-Arnold (1988), Quelle: Staffelbach, Prof. Dr. B.: Management-Ethik - Ansätze und Konzepte aus betriebswirtschaftlicher Sicht, Verlag Paul Haupt, Stuttgart / Wien 1994, S. 345 (Abb. 6-8)
Darüber hinaus sollen Standesregeln die Erreichung folgender Ziele sicherstellen:

· „Verständnis des eigenen Berufsethos:

Forderung nach Wahrung und Mehrung von Ansehen und Würde des Standes, Ausrichtung auf Moral, gute Sitten und / oder das eigene Gewissen

· Grundwerte der Berufsausübung:

Verpflichtung zur Sorgfalt bei der Berufsausübung, Schweigepflicht, Unabhängigkeit, Objektivität

· Verhalten gegenüber Anspruchsgruppen:

besonders gegenüber Klienten (zum Teil hier sehr detaillierte Verhaltensanweisungen), gefolgt von Berufs-Kollegen, Öffentlichkeit, Arbeitnehmer, Staat

· Auftreten als Anbieter von Marktleistungen:

Regelungen zielen v.a. auf Werbung des Berufsausübenden und Honorierung der erbrachten Leistungen, tlw. wird als Garant für die Qualität der Leistung ein spezielles Gütezeichen verwendet

· Verhältnis zur Gesetzgebung:

Bezugnahme auf bestehende Gesetze und Einhaltung rechtlicher Regelungen“

Die Wirkungsentfaltung eines Kodex bedingt jedoch gewisse Voraussetzungen:

1) Der Kodex sollte Konfliktbereiche abdecken, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich eintreten. Da jedoch nicht alle moralischen Konflikte antizierbar sind, können Kodizes demzufolge auch keine abschließenden Regelsysteme sein.

2) Die Regelungen sollten klar, verständlich, kohärent und stabil sein. In diesem Sinne dürfte es einfacher sein, Verbots- statt Gebotsnormen zu formulieren.

3) Soll der Kodex nicht nur eine reine Absichtserklärung sein, so ist auch der Vollzug zu kontrollieren, indem er mit Sanktionssystemen gekoppelt wird, (z.B. durch ein Überwachungs- und Beschwerdesystem), und indem er entsprechend kommuniziert wird.

Sind die Regelungen eines Kodex zu detailliert, so besteht zudem die Gefahr,

· dass das moralische Handeln der Mitglieder auf ein Regeldenken reduziert wird,

· dass die Auslegung des Kodex zum Problem wird und nicht mehr der ursprüngliche moralische Konflikt,

· dass die Einstellung entsteht, dass, was in einem Kodex geregelt ist, gleichzeitig auch sittlich sei und nicht hinterfragt werden muss und

· dass die moralische Konfliktlösung durch bürokratische Verfahren substituiert wird. Moralische Konflikte werden jedoch nicht durch Kodizes gelöst, sondern durch deren Anwender und deren Bewusstsein über ihre Eigenverantwortung.

„Kodizes können zudem moralische Konflikte provozieren, nämlich dann, wenn fallbezogen verschiedene Kodizes anwendbar sind, diese in ihrem Forderungsgehalt aber nicht übereinstimmen.

Letzteres kann vor allem dann eintreten, wenn neben einem unternehmensinternen Kodex auch Kodizes von Verbänden, z.B. von Berufs- und Branchenverbänden, relevant sind.“

3.3 Formell-ethische (organisatorische) Normen

Eine „zweite“ Lösung des Spannungsverhältnisses von Theorie und Praxis bildet die Vernachlässigung materiell-ethischer Normen zugunsten der Konzentration auf formell-ethische Normen im Rahmen einer Unternehmens- oder Verbandsorganisation; darunter werden normative Aussagen über Regelungen innerhalb der Unternehmen oder Verbände verstanden, die „die Generierung materieller Normen ... bezwecken oder fördern sollen.“
.

Analytisch betrachtet können formell-ethische Normen nach ihrem institutionellen, prozessualen oder instrumentellen Charakter unterschieden werden
, die im Regelfall nicht in Reinkultur, sondern als Mischformen auftreten. In der Wirtschaftspraxis haben sich bislang folgende formell-ethische Normen durchgesetzt:

· institutionell:

z.B. Ethikkommission, Ombudsmänner/-frauen, Sonderbeauftragte

· prozessual:

z.B. Entscheidungsverfahren wie Hearings, Vernehmlassungen, Prüfverfahren, Schulungs- und Beratungsaktivitäten

· instrumentell:

z.B. Kodizes (wobei der Inhalt zu den materiell-ethischen Normen zählt).
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Abb. 2-16: Formell-ethische Normen (Steinmann/Oppenrieder 1985, 180)




Abbildung 2: Formell-ethische Normen, Quelle: Staffelbach, Prof. Dr. B.: Management-Ethik - Ansätze und Konzepte aus betriebswirtschaftlicher Sicht, Verlag Paul Haupt, Stuttgart / Wien 1994, S. 185 (Abb. 2-16)
3.4 Formell-ethische (organisatorische) Normen: Beispiel Ethikkommission

Eine hohe Praxisrelevanz im organisatorischen Bereich genießt das meist mehrere Personen umfassende Gremium der Ethikkommission, in der die Mitglieder verschiedenste Aufgaben wahrnehmen.

	(Singuläre) Stellen
	z.B. Ombudsmann/-frau, Beauftragte(r), Einigungsstelle, Ethik-Stelle

	(Multipersonale) Gremien
	z.B. (Ethik-) Kommission, Verbraucherabteilung, Arbeitsbewertungskommission


Tabelle 1: Beispiele spezifischer (aufbau-)organisatorischer Einrichtungen, Quelle: Staffelbach, Prof. Dr. B.: Management-Ethik - Ansätze und Konzepte aus betriebswirtschaftlicher Sicht, Verlag Paul Haupt, Stuttgart / Wien 1994, S. 328 (Abb. 6-5)
Im Rahmen der Unterstützungs-, Entwicklungs- und Vermittlungsfunktion besteht eine Aufgabe der Ethikkommission darin, moralische Konflikte zur Sprache bringen und dialogische Verständigung zwischen den Betroffenen zur Lösungsfindung anzustreben.

Darüber hinaus nimmt dieses Gremium in vielen Unternehmen und Verbänden eine Expertenrolle ein und steht ähnlich einer Stabsfunktion der Führung als Hilfsorgan „in Sachen Ethik“ zur Seite. Dabei sind vor allem folgende Aufgaben maßgeblich:

a) Entwicklung und Überprüfung von ethischen Richtlinien,

b) Behandlung von Verstößen gegen die ethischen Richtlinien,

c) Beantwortung von Fragen im Zusammenhang mit dem Vollzug von ethischen Richtlinien,

d) Überwachung von moralisch / ethisch kritischen Aktivitäten in der Organisation,

e) Behandlung von moralisch / ethisch relevanten Eingaben und Beschwerden der Mitglieder

f) Anlaufstelle für moralisch / ethisch relevante externe Eingaben und Beschwerden,

g) Beratung in moralischen / ethischen Fragen,

h) Ausbildung (für die kognitive und kommunikative Normenbildung),

i) interne Sensibilisierung für moralische Konflikte, Probleme,

j) Initiierung, Entwicklung und ggf. Verwirklichung neuer Formen moralischer Konfliktlösungen.

3.5 Strategien zur Normendurchsetzung

Obwohl viele Unternehmen und Verbände bereits den Stellenwert der Ethik erkannt haben und dementsprechende Normen auf materiell-ethischer und / oder formell-ethischer Ebene eingeführt haben, bestehen immer noch Probleme bei der konsequenten Umsetzung.

Aus diesem Grund werden zunehmend Strategien zur Normdurchsetzung entwickelt, um somit die direkte Beeinflussung und Herbeiführung eines bestimmten moralischen Verhaltens gewährleisten zu können. Darunter zählen unter anderem folgende Maßnahmen:

a) „Programme:

· regulative Programme (Verbote, Gebote, Auflagen, Erlaubnisvorbehalte)

· positive oder negative Anreizprogramme

· Überzeugungsprogramme

b) Organe: Zuordnung von spezifischen Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zu bestehenden Stellen und Instanzen; aber z.B. auch Schaffung neuer Stellen mit Ausbildungs-, Beratungs-, Überwachungsaufgaben.

c) Führungsverhalten: Ein Normensystem wird wesentlich durch das Verhalten der Führungskräfte beeinflusst
, indem diese durch ihr Vorbild bestimmte Normen vorleben (oder nicht) und durch ihre konkreten Handlungen (Entscheidungen, Anordnungen, Kontrollen) Normen prägen und verstärken (oder nicht).

d) Kommunikation: Die Durchsetzung moralischer Normen setzt eine entsprechende Kommunikation ihrer Inhalte, Bedeutungen und Interpretationen voraus, einerseits formal z.B. in einem Kodex, andererseits symbolisch verstärkt und verdeutlicht.

e) Schulung, Ausbildung: Ziel ist die Sicherstellung der Kompetenzen zur Durchsetzung und zum „Vollzug“ moralischer Normen.

f) Überwachungs- und Sanktionssysteme: Zur Sicherung der Durchsetzung moralischer Normen wird ein entsprechendes Überwachungs- und Sanktionssystem (mit positiven und / oder negativen Sanktionen) eingeführt.“

4 Freie Berufe und Immobilienverbände auf nationaler Ebene

4.1 Sachverständigenwesen

4.1.1 Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V. (BVS)

Der Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V. (BVS) vertritt als Dachverband 12 Landesverbände und 13 Fachverbände mit insgesamt mehr als 4.800 Sachverständigen, die auf ca. 200 verschiedenen Sachgebieten tätig sind. Diese erstatten für Gerichte, Staatsanwaltschaften und Behörden, Wirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handwerk sowie insbesondere für private Verbraucher Gutachten und stehen ihnen bei wichtigen Entscheidungen mit fachlichem Rat zur Seite. 
Aufgaben und Ziele
Der BVS hat sich zum Ziel gesetzt, den Berufsstand der in seinen Mitgliedsverbänden zusammengeschlossenen Sachverständigen in der Öffentlichkeit zu vertreten und deren Interessen wahrzunehmen. Dies umfasst die Mitwirkung bei der das Sachverständigenwesen direkt betreffenden Gesetzgebung sowie bei Fachgesetzen, welche im Zusammenhang mit der fachspezifischen Tätigkeit der über 250 verschiedenen Sachgebiete stehen, auf denen Sachverständige Gutachten erstellen. 

Der BVS fördert die Fort- und Weiterbildung seiner Mitglieder und die Ausbildung angehender Sachverständiger durch eigene Fachseminare sowie in Zusammenarbeit mit namhaften Ausbildungsinstituten. 

Der BVS hat bislang keine ethischen Regularien etabliert. Allerdings sind einige wesentliche Kriterien mit Blick auf Qualitätserfordernisse und Professionalität der Mitglieder festgelegt worden.

Die Sachverständigen in den Mitgliedsverbänden des BVS sind grundsätzlich öffentlich bestellt und vereidigt, anderweitig durch staatliche Stellen oder dazu durch Gesetz befugte Institutionen hoheitlich beliehen oder auf der Basis der Europanorm DIN EN 45013
 zertifiziert. Anwärter auf eine oder mehrere dieser Qualifikationen können eine zeitlich befristete Mitgliedschaft erwerben.

Die DIN EN 45013 ist die europäische Norm zur Regelung und Kontrolle der Sachverständigeneigenschaft. Sie wurde mit dem Ziel erstellt, dass Vertrauen in eine Stelle, die Personal zertifiziert, zu stärken, d.h. die Zertifizierungsstelle muss die nötige Kompetenz, Ausbildung und Erfahrung haben. Die Norm gilt dementsprechend für Zertifizierungsstellen, die Systeme zur Zertifizierung von Personal betreiben und durch Begutachtung und wiederkehrende Überwachung bestätigen, dass das Personal kompetent ist, die geforderten Aufgaben zu leisten.

Die Kenntnisse eines Sachverständigen zur Erlangung der Zertifizierung werden von der Zertifizierungsstelle intensiv geprüft. Arbeitsproben werden regelmäßig kontrolliert. Der Sachverständige unterliegt einer ständigen Weiterbildungspflicht, die vom Zertifizierungsgeber kontrolliert wird. Er muss einen Kompetenznachweis aufgrund festgelegter Qualifikationsanforderungen erfüllen. Somit wird die effiziente Personalplanung erleichtert. Die Bestätigung durch die Zertifizierungsstelle erfolgt in Form eines Kompetenzzertifikates und wird in einem Verzeichnis für kompetentes Personal veröffentlicht.
4.1.2 Institut für Sachverständigenwesen (IFS)

Seit seiner Gründung befasst sich das Institut für Sachverständigewesen (IFS) mit der Entwicklung und Standardisierung von fachlichen Voraussetzungen und Überprüfungsrichtlinien in zahlreichen Sachgebieten. Damit unterstützt das IFS schwerpunktmäßig die Kammern (Architektenkammern, Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern, Ingenieurkammern, Landwirtschaftskammern), wenn es darum geht, die besondere Sachkunde bei der öffentlichen Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen zu überprüfen.

Aufgaben und Ziele
Das IFS hat frühzeitig die Weichen für europaweit einheitliche Standards im Sachverständigenwesen gestellt. Seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt sich das Institut mit diesen Fragen. Ziel ist es, bewährte Prinzipien wie die öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen mit europäischen und internationalen Standards zu kompatibilisieren, um das deutsche Sachverständigenwesen für europäische und internationale Märkte weiter wettbewerbsfähig zu gestalten.

Der Zertifizierungsservice (IFS Zert) der IFS GmbH für Sachverständige hat sich zum Ziel gesetzt, das Sachverständigenwesen im Bereich der Qualitätssicherung sach- und fachkundig zu unterstützen. Dies geschieht durch einheitliche Prüfung von Sachverständigen für den gesamten Wirtschaftsraum der Europäischen Union. 

Zur Erreichung der Ziele des gemeinsamen europäischen Markts fördert die Zertifizierungsstelle (auch im europäischen Ausland) die gegenseitige Anerkennung von Zertifikaten auf der Basis gleichwertiger Kriterien für die Zertifikatserteilung. Dabei wird ebenfalls die Kompatibilisierung der Sachkundenachweise nationaler Anerkennungssysteme als Basis für ein europäisches Sachverständigenwesen gefördert. Dies gilt vor allem für die öffentliche Bestellung und Vereidigung. 

Einziger Gesellschafter der im April 1995 gegründeten Zertifizierungsstelle ist das Institut für Sachverständigenwesen e.V. Der Verein hat sich innerhalb seiner über 25-jährigen Tradition zunehmend als Sachverständigenforum entwickelt. Das Institut fördert den Meinungsaustausch unter den Sachverständigen, zwischen den Sachverständigen und ihren Auftraggebern, den verschiedenen Bestellungsbehörden, Sachverständigenorganisationen und -verbänden.

1993 hat die Mitgliederversammlung dem Institut die Aufgabe übertragen, eine Zertifizierungsstelle entsprechend der DIN EN 45013 zur Zertifizierung von Sachverständigen einzurichten. Damit agiert das Institut schon heute im europäischen Umfeld und eröffnet europäische Perspektiven für das deutsche Sachverständigenwesen. In der gegenwärtigen Wettbewerbsentwicklung wird zunehmend eine Bestätigung der persönlichen und fachlichen Qualität des Sachverständigen durch unabhängige Dritte (Zertifizierungsstellen) verlangt, um Vertrauen bei den Auftraggebern bereits auf nationaler Ebene zu schaffen. Dieses Vertrauen bei Auftraggebern in die Kompetenz der von der IFS GmbH für Sachverständige überprüften und zertifizierten Sachverständigen aufzubauen und damit qualifizierten Sachverständigen durch das Zertifikat Wettbewerbsvorteile zu ermöglichen, ist Ziel des Zertifizierungsservices. Darüber hinaus arbeitet das IFS europäisch und international aktiv in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern, u.a. in den Verbänden EuroExpert und TEGoVA.

Die Zertifizierung und Überwachung von Sachverständigen erfolgt nach einheitlichen Kriterien entsprechend der europäischen Norm DIN EN 45013. Ausdruck eines positiv verlaufenen Zertifizierungsverfahrens ist ein für die jeweilige Person ausgestelltes Zertifikat, für dessen breite Anerkennung sich die Zertifizierungsstelle einsetzt.

Die Gesellschaft hat in mehreren Akkreditierungsverfahren bei der Trägergemeinschaft für Akkreditierung (TGA) ihre Kompetenz und Unabhängigkeit bewiesen und wurde von der TGA als erste Personalzertifizierungsstelle für Sachverständige akkreditiert. Die TGA ist innerhalb des Deutschen Akkreditierungsrates (DAR) eine Stelle für Akkreditierungen im gesetzlich nicht geregelten Bereich. Die Zertifizierungsstelle wird durch jährliche Audits von der TGA überwacht und trägt sich aus den Einnahmen der durchgeführten Zertifizierungen ohne das Ziel zu verfolgen, Gewinne zu erwirtschaften.

Neben diesen Ansätzen zur Qualitätssicherung existieren keine weiteren ethischen Reglementierungen. 

4.1.3 HypZert GmbH

1996 wurde die Gesellschaft zur Zertifizierung von Immobiliensachverständigen für Beleihungswertermittlung mbH (kurz: HypZert GmbH) in Bonn gegründet. Im Jahr 2001 erfolgte der Umzug nach Berlin. Gesellschafter sind heute die Spitzenverbände in der deutschen Kreditwirtschaft:

· Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.

· Bundesverband deutscher Banken e.V.

· Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V.

· Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.

· Verband deutscher Hypothekenbanken e.V.

· Verband der privaten Bausparkassen e.V.

Aufgaben und Ziele

Die Philosophie ist, neue Maßstäbe in der Dokumentation und Transparenz bei der Anwendung einheitlicher Immobilien-Bewertungsstandards in der nationalen und internationalen Immobilienbewertung zu setzen und konsequent zu verfolgen. Die Förderung des Vertrauens bei Auftraggebern und Marktteilnehmern sowie das Erreichen einer breiten Anerkennung des Zertifikates sind weitere wesentliche Ziele der HypZert GmbH.

Das Ergebnis eines erfolgreich absolvierten Zertifizierungsverfahrens ist ein auf den jeweiligen Gutachter ausgestelltes Zertifikat. Mit diesem Zertifikat wird, durch die HypZert GmbH als unabhängigen Dritten, die persönliche und fachliche Qualität bestätigt, um bei Auftraggebern und Marktteilnehmern Vertrauen in die Kompetenz und Aufgabenerfüllung des Immobilienanalysten zu schaffen. Die Zertifizierungsstelle stellt mit ihren Regeln und Verfahren sicher, dass die zertifizierten Gutachter folgenden Qualitätskriterien genügen:

· hohes Ausbildungsniveau und hoher Wissensstand

· permanente Weiterbildung

· konsequente Anwendung der Methoden zum Markt- und Objektrating

· professionelle Arbeit

· Einhaltung der Berufsgrundsätze

Die Organisationsstruktur der HypZert ergibt sich aus gesellschaftsrechtlichen und fachlichen Anforderungen an eine Zertifizierungsstelle und durch Vorgaben der Trägergemeinschaft für Akkreditierung (TGA) sowie der europäischen DIN EN 45013/ISO 17024.

Der HypZert ist zudem Mitglied bei der im Kapitel 5 vorgestellten europaweit agierenden TEGoVA
 und unterliegt dementsprechend deren Verhaltenskodex.

4.2 Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW)

Dem Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) als Spitzenorganisation der Immobilienwirtschaft gehören derzeit rund 1.800 Unternehmen an. Die Mitgliedsunternehmen verwalten einen Bestand von ca. 3,6 Millionen Wohnungen und repräsentierten im Jahr 2003 ein Wohnungsbauvolumen von über 67 Milliarden Euro (einschließlich der Grundstückinvestitionen). Im Gewerbebau lagen diese Investitionen 2003 bei 22 Milliarden Euro.

Nach außen vertritt der BFW die Interessen seiner überwiegend mittelständischen Mitgliedsunternehmen auf Landes-, Bundes- und Europaebene. Nach innen ist der Verband als moderner Dienstleister mit einem umfassenden Serviceangebot für die ihm angeschlossenen Unternehmen aktiv. 

Aufgaben und Ziele

Der BFW ist ein beim Deutschen Bundestag registrierter Spitzenverband. Sein oberstes Ziel, vernünftige und zuverlässige Investitionsbedingungen für die Wohnungs- und Gewerberaumwirtschaft zu schaffen, verfolgt der Verband erfolgreich und kontinuierlich. So beteiligt er sich an allen die Branche betreffenden politischen Entscheidungsprozessen, etwa durch seine Präsenz bei Sachverständigenanhörungen von Ministerien und Parlamentsausschüssen und durch die Erarbeitung von Stellungnahmen zu neuen Gesetzes- und Verwaltungsvorhaben.

Bei der fachlichen Beratung politischer Entscheidungsträger macht er sich mit überzeugenden Argumenten für die Interessen seiner Unternehmen stark. Als Mitglied der Fachgremien und Kommissionen ist der BFW anerkannter Lobbyist der freien Immobilienwirtschaft. Seine fachkundige Meinung aus der unternehmerischen Praxis ist stets gefragt.

Für Mitglieder des BFW´s gibt es bislang keine explizit formulierten ethischen Verhaltensregeln.

4.3 Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft e.V.

Die vom Bundesministerium der Justiz berufene Regierungskommission Corporate Governance unter Vorsitz von Dr. Gerhard Cromme legte am 26.2.2002 den deutschen Corporate Governance Kodex für deutsche Unternehmen vor. Darin wird das System geschriebener und bisher teilweise ungeschriebener Regeln guter Unternehmensführung und -kontrolle zusammengefasst und ergänzt. Dieser Kodex ist mittlerweile von den meisten Unternehmen, an die er sich richtet, angenommen worden.

Die Besonderheiten der deutschen Immobilienwirtschaft, die sich von anderen Wirtschaftszweigen zum Teil unterscheidet, sind über den Kodex bislang jedoch nicht erfasst. Aus diesem Grunde haben wichtige Marktteilnehmer die "Initiative Corporate Governance der Deutschen Immobilienwirtschaft" gegründet, der mittlerweile knapp 60 Mitglieder angehören. Damit soll noch deutlicher erkennbar werden, dass die führenden Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft über alle Rechtsformen hinweg dieses für Anleger, Geschäftspartner, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit wichtige Thema aufnehmen.

Aufgaben und Ziele
Das Thema Transparenz und Qualität von Unternehmensführung und -kontrolle gewinnt mit zunehmender Kapitalintensität und Kapitalmarktorientierung von Unternehmen an Bedeutung. Daraus ergibt sich die besondere Relevanz des Themas für die Immobilienwirtschaft, die sich in Deutschland zudem in den letzten Jahren deutlich professioneller und internationaler ausgerichtet hat.

Erhöhte Professionalität und Transparenz, insbesondere durch 

· aktuelle Immobilienbewertungen 

· Regelung von Interessenkonflikten 

· und wachsende Fachqualifikation 

stehen im Vordergrund der immobilienspezifischen Anpassungen.
Grundsätzlich gibt es drei wesentliche Bereiche, die für die Immobilienwirtschaft von herausragendem Interesse sind:

· die Qualifikation von Vorstand und Aufsichtsrat,

· die Bewertung des Immobilienvermögens und

· die Vermeidung von Interessenkonflikten.

Der Kodex weist diesen drei Aspekten vorrangige Bedeutung zu. Dabei ist er – wie der zugrundeliegende Cromme-Kodex auch – nicht feststehend, sondern wird in regelmäßigen Abständen einer Revision unterzogen und natürlich werden dabei auch die Änderungen des Cromme-Kodex übernommen. Ziel dieser Arbeiten ist es, das Vertrauen in die deutsche Immobilienbranche weiter zu erhöhen und ihre Wettbewerbsposition stetig zu verbessern.

4.4 Deutscher Verband der Projektsteuerer e.V. (DVP) und Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung e.V. (AHO)

Der Deutsche Verband der Projektsteuerer e.V. (DVP) wurde 1984 von einer Gruppe von Fachleuten der Projektsteuerung im Bauwesen gegründet mit der Zielsetzung, das Fachwissen auf diesem Gebiet zu erweitern und qualitativ zu verbessern, die Ergebnisse der interessierten Fachwelt zugänglich zu machen und durch die Mitglieder das Zusammenwirken der Projektbeteiligten am Bau positiv zu fördern.

Zum DVP zählen mit Stand vom März 2004 insgesamt 156 Mitglieder, davon 107 juristische Personen, 34 natürliche Personen, 10 kooperative Mitglieder sowie 5 Ehrenmitglieder. Damit vertritt der DVP insgesamt etwa 2.800 Fach- und Führungskräfte, die überwiegend im Projektmanagement bzw. im Bauwesen tätig sind.

Um die veränderten Marktanforderungen an Projektmanagement-Unternehmen auch im Verbandsnamen zu dokumentieren und zu kommunizieren, wurde am 27.03.2003 der DVP in „Deutscher Verband der Projektmanager in der Bau- und Immobilienwirtschaft e.V.“ umbenannt.

Aufgaben und Ziele
Der DVP hat sich folgende Aufgaben und Ziele gesetzt:

· Förderung der Aus- und Weiterbildung auf den Gebieten der Projektsteuerung, der Projektentwicklung und des Facility Managements

· Erstellen von Leitlinien an Aus- und Weiterbildung

· Festlegen von Qualifikationsmerkmalen für Projektsteuerer

· Förderung des Verständnisses von Projektsteuerungsaufgaben

· Austausch von Wissen und Erfahrung auf nationaler und internationaler Ebene

· Herausgabe von Publikationen

· Zusammenarbeit mit anderen nationalen und internationalen Vereinigungen

· Ausrichtung von Fachtagungen und Kongressen

· Vertreten der Ziele des Vereins, insbesondere gegenüber den gesetzgebenden Institutionen

Der Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung e.V. (AHO) repräsentiert den Zusammenschluss der maßgeblichen Ingenieurverbände, aller Länderingenieurkammern Deutschlands sowie der Architektenkammern von Bayern, Bremen und Hessen.

Aufgaben und Ziele

Der AHO vertritt die Honorar- und Wettbewerbsinteressen der Ingenieure. In diesem Sinne steht der Verband in ständigem Dialog mit dem Verordnungsgeber sowie mit den öffentlichen und privaten Auftraggebern, um sich für ein Honorar- und Vergabewesen einzusetzen, das den Interessen von Auftragnehmern und Auftraggebern gleichermaßen gerecht wird.

In den jeweiligen Fachkommissionen der AHO, in denen fachlich hochqualifizierte Ingenieure und Architekten eingebunden werden, finden Diskussion zu Einzel- und Grundsatzfragen des Honorarrechts statt. Die Ergebnisse dieser ehrenamtlichen Arbeit finden sich u.a. in den Heften der Grünen Schriftenreihe des AHO wieder. Darüber hinaus werden Vertragsmuster öffentlicher und privater Auftraggeber geprüft. Auf Anfragen von Mitgliedsorganisationen werden gutachterliche Stellungnahmen erarbeitet.

DVP und AHO erarbeiten und aktualisieren gemeinschaftlich die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und andere ergänzende Honorarordnungen im Bereich des Projektmanagements und der Projektsteuerung. Darin werden jedoch lediglich Aufgaben und Honorare determiniert. Ethische Verhaltensregeln geben die Verbände nicht explizit vor.

4.5 EthikManagement der Bauwirtschaft e.V.

Der EthikManagement der Bauwirtschaft e.V. hat eine Vereinsstruktur mit derzeit 32 Mitgliedsunternehmen, die alle der Bauwirtschaft angehören. Jedes Unternehmen aus der Bauwirtschaft, das sich den Vereinsbedingungen unterwirft, kann Mitglied werden.

Durch die Mitwirkung von erfahrenen Leuten aus Politik und Wissenschaft sichert der Verein die Qualität des Standards und seiner Anwendung. 

Aufgaben und Ziele
Der Verein bemüht sich, auch außerhalb der direkten Bauwirtschaft Anerkennung zu finden und Rahmenbedingungen zu beeinflussen. In Kooperation mit der Bayrischen Bauindustrie plant der Verband die Initiierung eines Ethik Management Systems, wie es bereits in den USA mit Erfolg praktiziert wird. Dabei stehen vor allem folgende Ziele im Vordergrund:

· Handlungsbedingungen in der Bauwirtschaft so gestalten, dass Integrität, Fairness und Transparenz ohne Nachteile praktiziert werden können, z.B. gläserne Auftragsvergabe, Weiterentwicklung der VOB, definierter Umgang mit Nebenangeboten, doppelte Einreichung von Angeboten und ähnliches

· Etablierung eines selbsttragenden und selbstverstärkenden Lernprozesses zur Förderung von Integrität, Fairness und Transparenz

· Entwicklung einer Branchenkultur und Schaffung einer Vertrauensbasis zwischen Bauwirtschaft, Kunden und Öffentlichkeit zur Stärkung der Unternehmensposition am Markt

Die Verfolgung dieser Ziele erfolgt unter der Prämisse „Integrität heißt Gesetzestreue plus Fairness bei allen Beteiligten und in allen Belangen des täglichen Geschäfts“
, wobei Ethik als „Voraussetzung für nachhaltigen Geschäftserfolg bei unvollständigen Verträgen“
 angesehen wird.

4.6 Maklerverbände (IVD, RDM, VDM)

4.6.1 Immobilienverband Deutschland IVD Bund e.V. (IVD)

Der Immobilienverband Deutschland IVD Bund e.V. (IVD) ist im Jahr 2004 als Zusammenschluss aus den bis dahin selbständigen Verbänden Ring Deutscher Makler (RDM) und Verband Deutscher Makler (VDM) entstanden.

Der IVD ist für seine mehr als 6.000 Mitgliedsunternehmen die standespolitische Interessenvertretung bei Politik, Wirtschaft, Kammern, Presse, Verbänden, Verbrauchern etc. und erster Ansprechpartner in allen berufspolitischen sowie -praktischen Fragen. Im IVD vereint sind Immobilienmakler, Immobilienverwalter, Finanzierungsvermittler, Bewertungs-sachverständige, Bauträger, Facility-Manager und viele weitere Berufsgruppen der Immobilienwirtschaft. 

Aufgaben und Ziele
Der IVD vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf europäischer Ebene, wie beispielsweise aktuell bei der Festlegung von Binnenmarktstrategien für Dienstleistungen.

Die Durchführung der Mitgliederversammlung mit einem Immobilienkongress, in dem mit den beteiligten Vertretern der Öffentlichkeit die Fragen der Berufsausübung diskutiert werden können, gehört zu den satzungsgemäßen Aufgaben des Verbandes.

Um dem hohen Anspruch des Immobilienverbandes Deutschland (IVD) an seine Mitglieder Wirkung zu verleihen, gibt sich der IVD einen Ehrenkodex mit Verhaltensregeln und verbindliche Maßgaben für die zusammengeschlossenen Unternehmen aus den verschiedenen Sektoren der immobiliennahen Dienstleistungen. Bislang hat der IVD jedoch noch keinen eigenständigen Ethik-Kodex entwickelt; für die Mitglieder gelten deshalb bis auf weiteres die Regelungen der Mitgliedsverbände RDM und VDM.

4.6.2 Ring Deutscher Makler Bundesverband e.V. (RDM)

Der Ring Deutscher Makler – RDM Verband der Immobilienberufe und Hausverwalter Bundesverband e.V. ist im Oktober 1924 als Zusammenschluss örtlicher und regionaler Maklerorganisationen als Reichsverband Deutscher Makler in Köln entstanden. Vorläufer des RDM wurden bereits im 19. Jahrhundert gegründet.

Der RDM versteht sich als fachorientierte, berufspolitische Vertretung aller Zweige der Immo-bilienwirtschaft. Für seine Verbandsmitglieder hat der RDM alle wichtigen Informations-, Beratungs- und Bildungsaufgaben übernommen.

Im RDM haben sich Immobilienberufe aller Fachgebiete – Immobilienmakler, Haus- und Wohnungseigentumsverwalter, Bauträger, Baubetreuer, Sachverständige und verwandte Berufe der Immobilienwirtschaft – zusammengeschlossen.

Aufgaben und Ziele

RDM-Mitglieder betätigen sich als qualifizierte Dienstleister in praktisch allen Sparten des Immobiliengeschäfts. Daraus ergeben sich Einzelaufgaben, die von der berufspolitischen Vertretung des Makler- und Immobilienwesens über die Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, die Berufsaus- und Berufsfortbildung, die Beratung der Mitglieder bis hin zur Herausgabe von Mitgliederinformationen, u.a. in Form der immobilienwirtschaftlichen Fachzeitschrift „Allgemeine Immobilien-Zeitung – AIZ“, reichen.

Diese Aufgaben werden entsprechend dem organisatorischen Aufbau des Verbandes durch die RDM-Landes- und Bezirksverbände sowie durch die Geschäftsstelle des Bundesverbandes in enger Zusammenarbeit mit der RDM-Verlags-Gesellschaft mbH, die beide ihren Sitz in Berlin haben, erfüllt. Der RDM hat sich zum Ziel gesetzt, über die Förderung seiner Mitglieder hinausgehend verlässliche Partner für alle am Immobilienmarkt interessierten Bevölkerungskreise zu stellen.

Der RDM ist regelmäßiger Gesprächspartner der Regierungen auf Bundes- und Landesebene, der Parteien, der Wirtschaft und der Medien, wenn es um die vielschichtigen Probleme und Aufgaben der Immobilienwirtschaft geht.

Die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Immobilienberufe erfolgt maßgeblich durch die Deutsche Immobilien-Akademie an der Universität Freiburg GmbH. Sie ist eine Gemeinschaftsgründung des Rings Deutscher Makler in enger Zusammenarbeit mit der VWA Freiburg. Jährlich durchlaufen mehr als 2.000 Teilnehmer die beruflichen Bildungsveranstaltungen der DIA.

Die ethischen Grundsätze des Verbandes sind in 3 Regeln zusammengefasst
:

1. RDM-Standesregeln für Makler und Hausverwalter (Fassung vom 1. Mai 1986)
Jeder Makler und Hausverwalter hat sich innerhalb und außerhalb seines Berufes der besonderen Vertrauensstellung und der volkswirtschaftlichen Verantwortung würdig zu erweisen. Er hat darauf zu achten, dass durch sein Verhalten und das seiner Mitarbeiter das Ansehen des Berufsstandes gefördert wird. Die Standesregeln umfassen im einzelnen folgende Punkte:

I.
Standespflichten

II.
Standeswidriges Verhalten

III.
Verstöße

2. RDM-Wettbewerbsregeln (Fassung gem. Beschluß des Bundeskartellamtes vom 19.08.1963, Veröffentlichung im Bundesanzeiger Nr. 178 vom 24.09.1963)

Die Wettbewerbsregeln verfolgen den Zweck, einen gesunden Leistungswettbewerb sicherzustellen und das Verhalten aller Immobilien-, Hypotheken- und Finanzmakler im Wettbewerb zu regeln, um einem den Grundsätzen des unlauteren Wettbewerbs zuwiderlaufenden Verhalten im Wettbewerb entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang finden folgende Sachverhalte Berücksichtigung:

1. Lauterer Wettbewerb und gute kaufmännische Sitten

2. Verbot unlauteren Verhaltens

3. Gebot klarer Werbung

4. Kennziffer-Anzeigen

5. Führung von Titeln und früheren Berufsbezeichnungen

6. Unwahre, mißverständliche und unvollständige Angaben in der Werbung

7. Übertreibung in der Werbung

8. Versprechen von Sondervorteilen

9. Kopplungsgeschäfte

10. Einschreib- und Bearbeitungsgebühren

3. Gemeinschaftsgeschäft (Fassung vom Mai 1999)

Bei Gemeinschaftsgeschäften zwischen Maklern in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft ist die Vertragsordnung für Gemeinschaftsgeschäfte einzubeziehen:

Vereinbaren Makler der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft ein Gemeinschaftsgeschäft, so können sie auf die Geschäftsgebräuche für Gemeinschaftsgeschäfte als Vertragsordnung zurückgreifen und diese durch Vereinbarung zum Inhalt eines Gemeinschaftsgeschäftes machen. Im Rahmen der Vertragsordnung werden detailliert folgende Punkte geregelt:

§ 1
Gemeinschaftsgeschäft

§ 2 
Voraussetzungen für das Zustandekommen eines Gemeinschaftsgeschäfts

§ 3 
Inhalt des Angebots

§ 4 
Abschluß mit eigenem Kunden

§ 5 
Bearbeitung eines Gemeinschaftsgeschäfts

§ 6 
Unterrichtungspflicht

§ 7 
Priorität des Angebotes

§ 8 
Günstigere Objektbedingungen

§ 9 
Provisionsaufteilung

§ 10 
Geltendmachung der Provision

§ 11 
Verstöße gegen die Geschäftsgebräuche

§ 12 
Kundenschutz und Objektschutz

§ 13 
Auslegung

§ 14 
Abweichende Vereinbarung

§ 15 
Verpflichtung bei Meinungsverschiedenheiten

4.6.3 Verband Deutscher Makler (VDM)

Der Verband Deutscher Makler für Grundbesitz, Hausverwaltung, und Finanzierung e.V. (VDM) ist ein Zusammenschluss von Immobilienmaklern, Finanzierungsmaklern und Verwaltern von Haus- und Grundbesitz. Zum Stand 2003 gehören dem VDM ca. 2.500 Mitglieder an.

Aufgaben und Ziele

Neben der Wahrung der Interessen seiner Mitglieder dient der VDM der Förderung des gesamten Berufsstandes. Zu den Aufgaben des Verbandes zählen insbesondere

· die Förderung des Ansehens des Maklerberufes,

· die Stärkung des Berufsbewusstseins und des Zusammenhalts der Makler,

· die Vertretung der Interessen des Berufsstandes und der Mitglieder im Wettbewerb,

· die Beratung der Mitglieder,

· die Durchführung der Schulung zum Fachmakler.

Der VDM besteht aus 16 Landesverbänden, die dem Bundesvorstand unterstehen. Das Presseorgan des Verbandes ist „Der Grundbesitz – sein Makler und Verwalter“.

Neben dem RDM hat auch der VDM einen Verhaltenskodex entwickelt, der sich allerdings nur auf eine Wiedergabe der gesetzlichen Regelungen beschränkt. Der VDM sieht sich als reine Standesvertretung der Makler, die besondere Forderungen an ein lauteres und ethisches Verhalten seiner Mitglieder nicht betont.

4.6.4 Kritische Würdigung

Die Auseinandersetzung mit den beiden aufgezeigten Verhaltenskodices des RDM und VDM macht deutlich, dass zwar erste Ansätze in die Richtung von Regelsystemen bestehen, diese jedoch nicht greifen, da sie den Kriterien einer wirkungsvollen Standesethik bei weitem nicht entsprechen.

Besonders die essentielle Bedingung einer brachenweiten Geltung ist nicht gegeben. Da keine der beiden Organisationen eine Institution mit wirklich branchenweiter Akzeptanz darstellt, kann eine optimale Identifikation aller Marktteilnehmer mit den Verhaltensstandards nicht erfolgen. In der Folge ist auch eine Entwicklung von Kontroll- und Durchsetzungsstrukturen in der Branche nicht zu erwarten. Es werden keine einheitlichen Qualifikationserfordernisse festgelegt, und es bestehen keine Anforderungen bezüglich eines Befähigungsnachweises vor einem möglichen Markteintritt.

Mit dem Fehlen dieser Voraussetzungen lassen sich auch die positiven Effekte eines Verhaltenskodices nicht realisieren, da die Marktteilnehmer keine wirklichen Wettbewerbsvorteile feststellen können, nicht einmal innerhalb des Interessenverbandes. Teillösungen dieser Art können nicht zu dem erwünschten Ziel der Selbstbindung der Branche an Ethikstandards führen.

Schließlich muss festgestellt werden, dass es innerhalb der deutschen Immobilienwirtschaft zudem an einer Institution gemangelt hat, die für die Entwicklung und insbesondere für die Einhaltung eines Regelwerkes Sorge trägt.

Daher ist es notwendig, einen Blick über die Grenzen zu tun und dort nach einem Äquivalent zu suchen.

5 Freie Berufe und Immobilienverbände auf internationaler Ebene

5.1 Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
,


Die RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) ist der weltweit größte und älteste Immobilienfachverband mit über 110.000 Mitgliedern in rund 120 Ländern. Er wurde 1868 in London gegründet und erhielt 1881 die königliche Charta. Die als Vereinigung der Landvermesser gegründete Berufsorganisation setzt die fachlichen und ethischen Standards im Immobiliengeschäft und machte dadurch eine gesetzliche Regelung der Berufszulassung unnötig.

In Ihren Grundzügen versteht sich die RICS als die öffentlich anerkannte Autorität in allen Bereichen der Begutachtung und des Eigentums, der Nutzung, der Entwicklung und des Managements von Immobilien in Großbritannien; sie ist bestrebt ihre hohen Standards auch in das Ausland zu exportieren. Dem kommt die RICS durch die seit dem Jahre 1993 existierende - als Dachorganisation fungierende -  European Society of Chartered Surveyors (ESCS) und zahlreicher nationaler Verbände in Europa nach. 

Rund 860 Immobilienexperten sind Mitglied in der 1993 gegründeten RICS Deutschland (DVCS) mit Sitz in Frankfurt am Main . Zu den Aufgaben von RICS Deutschland gehören die Aus- und Fortbildung, die Förderung des Berufsstands und die Wahrung von fachlichen und ethischen Standards.

Ausdrückliche Ziele der RICS sind u.a. die Wahrung der hohen Qualitätsstandards der Mitglieder sowie die Einhaltung eines Standesverhaltens. Daher fühlt sich die RICS auch für die Entwicklung und Prüfung von Aus- und Weiterbildungsprogrammen sowie die Definition und Kontrolle eines Verhaltenskodex – die sog. Rules of Professional Conduct – zuständig.  

Um eine hohe Professionalisierung ihrer Mitglieder zu gewährleisten, werden hohe Voraussetzungen an eine Mitgliedschaft der RICS gestellt. Im folgenden wird der klassische Zugangsweg über ein akkreditiertes Studium dargestellt:

Alle Bewerber, die über einen RICS – akkreditierten Abschluss und über entsprechende Berufserfahrung verfügen, unterziehen sich dem Assessment of Professsional Compentence (APC). Dies umfasst insbesondere:

· Ein RICS - akkreditiertes Erst- oder Aufbaustudium („undergraduate“) bzw. berufsbe-gleitendes Studium („postgraduate“).

· Fachspezifische Berufserfahrungen, die über einen Zeitraum von 24 Monaten dokumentiert werden müssen; diese Mindestausbildungszeit kann eventuell gekürzt werden.

· Das Ablegen einer schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfung („Final Assessment“).

Bei erfolgreichem Abschluss des Verfahrens wird der Kanditat Professional Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS).

Nach mindestens 5 Jahren als qualifiziertes Mitglied (MRICS) und entsprechender Eignung kann der Antrag auf Höherstufung als „Fellow of the Royal Institution of Chartered  Surveyors“ (FRICS) gestellt werden. Während der APC-Ausbildung und auch nach der Qualifikation sind Chartered Surveyors verpflichtet, sich im Interesse der Qualitätssicherung beruflich fortzubilden und dies auch nachzuweisen. Seminare, fachspezifische Konferenzen, Weiterbildungsveranstaltungen usw. können als CPD („Continuing Professional Development“) angerechnet werden.

Die Berufsvereinigung sieht das Berufsbild des Chartered Surveyors als die „Property Profession“ schlechthin. Das Selbstverständnis der RICS wird dem Begriff „Profession“ deutlich. Eine „Profession“ hebt sich ab vom profanen wirtschaftlichen Handeln auf der Basis besten Wissens und Gewissens sowie vollstem Vertrauen. Das Berufsbild des Chartered Surveyors zeichnet sich demnach durch profundes Fachwissen aus Erlerntem und angewandter Wissenschaft aus.

Grundlage für die Kontrolle des Verhaltenkodexes  - die sog. Rules of Professional Conduct - 

ist das weit über hundert Seiten umfassende Chartered Surveyours´ Rule Book (RICS, 1993), bestehend aus der Royal Charter, den Bye-Law (Satzung) und den Rules of Professional Conduct. Hierbei sind die Bye-Laws übergeordnete Prinzipien, die durch die Rules of Conduct spezifiziert werden.

Innerhalb der Rules of Conduct werden insbesondere folgende Punkte grundsätzlich geregelt:

· die Wahrung der ethischen und legitimen Interessen des Kunden durch den Chartered Surveyor

· die Beziehung zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber

· die Werbung und das Akquisitionsverhalten der Mitglieder

· die Beziehung des einzelnen Mitglieds zu den anderen Mitgliedern und der Institution.

Einen Schwerpunkt nehmen in diesem Zusammenhang die Ausführungen über das Geschäftsgebaren, die Verwendung der Berufsbezeichnung, das Verhältnis zur Institution, Werbung und ständige Weiterbildung ein. Ergänzt werden die Rules of Coduct durch ein mehrstufiges System der Kontrolle der Einhaltung der Regeln sowie der Sanktionierung im Fall von Verstößen.

Das Kontrollsystem besteht neben einer Beschwerdeabteilung aus einer Untersuchungskommission und einer Schiedsinstanz. Untersuchungen werden seitens der RICS in Beschwerdefällen aber auch stichprobenartig durchgeführt. Eine Beratungsabteilung steht den Mitgliedern der RICS in unklaren Fällen von Fragen des fallweise richtigen Verhaltens zur Verfügung.

Das Sanktionierungssystem zeichnet sich durch drei Instanzen aus, die je nach Schwere des Fehlverhaltens unterschiedliche Sanktionen gegen Mitglieder ergreifen können. Diese reichen von einer formalen Verwarnung bis zu einem dauerhaften Ausschluss aus der Institution. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die getroffenen Sanktionsmaßnahmen nicht nur innerhalb der RICS durch unterschiedliche Medien publiziert werden, sondern auch in der regionalen und überregionalen Presse veröffentlicht werden.

Die Tatsache, dass der Beruf des Chartered Surveyor in Großbritannien einen hohen Bekanntheitsgrad innehat, führt dazu, dass ein Grossteil der immobilienbezogenen Prozesse in diesem Wirtschaftszweig durch die Chartered Surveyors dominiert wird. Die Berufsbezeichnung entspricht einem Gütesiegel und ist mehr und mehr zur Voraussetzung für einen Markterfolg geworden. Die Aberkennung des Titels durch eine Sanktionsmaßnahme kommt dem Verlust eines Wettbewerbsvorteils gleich.

Vor dem Hintergrund der theoretischen Ausführungen zu Verhaltenskodices kann festgestellt werden, dass die Rules of Conduct der RICS den aufgezeigten Anforderungen an einen Kodex sehr gut gerecht werden und somit einen wichtigen Beitrag zu einer Standesethik leisten.

Im Rahmen eines Interviews mit dem neuen Präsidenten von RICS weltweit – Harry Gilbert –  weist dieser auf die neuen Herausforderungen hin, die sich durch die zunehmende Europäisierung ergeben: 

„Unsere Tätigkeit in Brüssel und die Zusammenarbeit mit den 19 nationalen europäischen Niederlassungen ist von großer Bedeutung, um Einfluss auf die EU-Politik zu nehmen. Wir stehen in engem Austausch mit der EU-Kommission und dem europäischen Parlament. Die Hauptaufgaben heißen: Sicherstellen eines Höchststandards bei Aus- und Fortbildung, Verbraucherschutz nach strengen Ethikrichtlinien, Beratung von weltweiten Institutionen, Veröffentlichung von Markt- und Researchinformationen.“ 

5.2 Fédération Internationale des Administrateurs de Biens Conseils Immobiliers (FIABCI)

FIABCI ist die französische Bezeichnung für Internationaler Verband der Immobilienberufe (Fédération Internationale des Administrateurs de Biens Conseils Immobiliers). Der Verband hat seinen Hauptsitz in Paris und verfügt über ein weltweites Netz von Berufsangehörigen aus allen Immobiliensparten. Zu den Immobilienfachleuten gehören u.a.:

▪ Immobilienmakler

▪ Immobilienverwalter

▪ Immobilienfinanzierungsfachleute

▪ Immobilienberater

▪ Gutachter / Sachverständiger

▪ Projektbetreuer

▪ Versicherungsberater

▪ Architekten

▪ Wirtschaftsprüfer

▪ Bauträger

▪ Ausbildungsinstitute

▪ Rechtsanwälte / Juristen

▪ Berufsangehörige aus dem öffentlichen Sektor.

FIABCI ist in 60 Ländern präsent. In 47 Ländern hat der Verband Landesdelegationen, die ca. 3.200 Einzelmitglieder, 100 nationale Berufsverbände sowie ca. 20 Akademische Mitglieder umfassen. FIABCI ist eine Organisation, die weltweit Tausende von Berufsangehörigen aus allen Bereichen des Immobiliengewerbes verbindet. Über seine Verbandstätigkeiten hinaus prämiert die FIABCI seit 1992 mit dem Prix d’Excellence jährlich weltweit herausragende Immobilienprojekte in der Bereichen Design, Bauausführung, Rentabilität, Marketingstrategie und nicht zuletzt Umweltverträglichkeit und gesellschaftlicher Nutzen.

FIABCI besitzt Sonderstatus bei den Vereinten Nationen, wo der Verband als Stimme des privaten Sektors im Immobilienwesen anerkannt ist. In Zusammenarbeit mit der UNO leistete der Verband beachtliche Arbeit bei der Durchsetzung des Rechts auf Privatbesitz in Drittweltländern. Durch die Beziehung zur UNO steht FIABCI in enger Verbindung zum Habitat Besiedlungsprogramm, das im Jahre 1978 von der UNO mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, ausreichenden Wohnraum in den oben genannten Ländern zu schaffen.

Durch die Organisation von Weltkongressen, regionalen Arbeitstagen und anderen Veranstaltungen, aber auch über das Internet bietet der Verband nicht nur national, sondern auch international seinen Mitgliedern die Möglichkeiten, Informationen auszutauschen und miteinander zu kommunizieren, um sich so aktiv am globalen Immobilienmarkt beteiligen zu können.

Aufgaben und Ziele national

Aufgabe und Ziel der Nationalen Vertretung ist, an der Entwicklung des Weltverbandes mitzuwirken, den Einfluss der Deutschen Beteiligung zu mehren, um auch international die Möglichkeit der geschäftlichen Betätigung der Immobilienberufe zu ermöglichen.

Die Mitglieder der Deutschen Delegation treffen sich jährlich zu einer nationalen Veranstaltung sowie bei Bedarf zu regionalen Ereignissen.

Aufgaben und Ziele international
Der Internationale Verband der Immobilienberufe hat zur Aufgabe, die Angehörigen der Immobilienbranche in die Lage zu versetzen, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit ihrer Leistungen durch den Austausch von Erfahrungen, Kenntnissen, Informationen und Geschäftsgelegenheiten auf lokaler und internationaler Ebene zu verbessern.

Weiter werden folgende Ziele angestrebt:

· Schaffung von Geschäftsverbindungen- und Gelegenheiten im Immobilienbereich.

· Förderung der Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor zum Wohl der Allgemeinheit.

· Förderung des Austausches von Informationen über das Geschehen auf den Märkten, in Wirtschaft und Industrie sowie im staatlichen und technologischen Zusammenhang, die für den Immobilienbereich von Bedeutung sind.

· Förderung des kulturellen und ausbildungstechnischen Austausches zwischen den Immobilienangehörigen verschiedener Länder.

Standesregeln

FIABCI umfasst eine Elitegruppe von Männern und Frauen, die sich im höchsten Grad für Professionalität und Integrität einsetzen. Alle FIABCI Mitglieder verpflichten sich dazu, die internationalen Standesregeln der FIABCI einzuhalten. Die Nichtbeachtung der Regeln kann den zeitweiligen oder auch endgültigen Ausschluss des betreffenden Mitglieds nach sich ziehen. 

Innerhalb der internationalen Standesregeln und der Berufsordnung werden insbesondere folgende Punkte grundsätzlich geregelt:
 

Internationale Standesregeln
· FIABCI Mitglieder haben sich der Verbandsangehörigkeit in ihrem Verhalten würdig zu erweisen

· die Auftragsabwicklung zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber

· Verbot von Bestechungsmaßnahmen zum Zweck der Erlangung von Kenntnissen

· ordnungsgemäße Rechungslegung und Buchführung

· Empfehlung einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

Berufsordnung

· richtige Darstellung der Tatsachen im Maklervertrag

· entsprechende Beratung nur bei vorhandener Qualifikation ausüben

· Anhaltung zur Aus- und Weiterbildung sowie Veröffentlichung von fachlicher Abhandlungen und Zeitschriften, um Mitglieder stets auf den neuesten Stand zu bringen und sie in die  Lage zu versetzen, die Öffentlichkeit zweckmäßig zu informieren.

· Transparenz bei Transaktionen

· Berufsangehörige darf niemals aufgrund von Rasse, Glaube, Hautfarbe, Geschlecht, Familienstand, Alter oder Herkunftsland seinen beruflichen Dienst verweigern.

Vorteile einer Mitgliedschaft bei FIABCI
Der Beitritt zu FIABCI bietet eine wertvollen internationalen Zugang zu neuen Kontakten und Geschäftsmöglichkeiten. Die Fiabci verfügt über ein einzigartiges multidisziplinäres Netz, welches zur Entwicklung von Kontakten auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene beiträgt. Ein weiterer wichtiger Vorteil, den die Fiabci Mitgliedschaft mit sich bringt, ist die Verwendung des Fiabci Logos, das Geschäftspartner den Zugang zum weltweiten Immobiliennetz signalisiert.

5.3 Conseil Européen des Professions Immobilières (CEPI) 

Der Europäische Immobilienrat (CEPI) mit seinem Hauptsitz in Brüssel ist ein gemeinnütziger internationaler Verband und setzt sich aus der CEAB, dem Europäischen Bündnis der Immobilienverwalter (Confédération Européenne des Administrateurs de Biens) und der EPAG, dem Europäischen Maklerverband (European Property Agents Group) zusammen.
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Abbildung 3: Struktur des CEPI; Quelle: Website http://www.cepi.be/
Der CEPI zählt mit Stand von Januar 2004 ca. 160.000 Mitglieder und 35 Berufsverbände, die in 20 Ländern vertreten sind.

Ziele:

1. Mitglieder über europäische Regelungen hinsichtlich immobilienrelevanter Aspekte informieren.
2. Harmonisierung der Regularien für die Immobilienwirtschaft (Bildung, Studium, Berufs-einstieg, Berufsgrundsätze, Verhaltensregeln, Qualitätssicherung, Versicherungsan-gelegenheiten, Kundenschutz).
3. Kooperation mit den europäischen und nationalen Behörden im Hinblick auf Regelungen der Immobilienwirtschaft.
4. Marktanalysen erstellen, auswerten und für den jeweiligen nationalen Verband und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
5. Austausch von Auszubildenden innerhalb der EU-Mitgliedstaaten fördern und allgemeine europäische Studienprogramme mit den wichtigsten Universitäten und Berufsschulen entwickeln.
6. Ein europäisches Bewusstsein unter den Immobilienfachleuten der EU-Mitgliedsstaaten wecken, um gegenseitiges Verständnis zwischen ihnen zu erleichtern und um die Stabilität, aber auch die dynamische Entwicklung des europäischen Immobilienmarktes sicherzustellen.
7. Trotz zunehmender Harmonisierung auf EU-Ebene, sollten länderspezifische Eigenheiten Berücksichtigung finden.
Verhaltensregeln

Die CEPI hat eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich ausschließlich mit der Entwicklung eines „European Code of Ethics for Real Estate“ beschäftigt. Informationen über den derzeitigen Entwicklungsstand liegen noch nicht vor. Lediglich im Blick auf die Verhaltensregeln für E-commerce wurden folgende Punkte geregelt
:

· Datenschutz und Informationssicherheit

· Treuhänderische Vermögensverwaltung

· Regelungen der Beziehungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, z.B. Provisionsregelungen, Beschwerdemanagement

· Schaffung und Sicherung von Transparenz 

5.4 The European Group of Valuers' Associations (TEGoVA)

The European Group of Valuers' Associations (TEGoVA) ist der europäische Dachverband nationaler Immobilienbewertungsorganisationen mit Sitz in Brüssel. Sein Hauptziel ist die Schaffung und die Verbreitung einheitlicher Standards für die Bewertungspraxis, für die Ausbildung und Qualifikation sowie für das Feld Corporate Governance bzw. Ethik der Gutachter. TEGoVA begleitet den europäischen Gesetzgebungsprozess im Kontext von bewertungsrelevanten Sachverhalten und unterstützt seine Mitgliedsverbände in den Ländern der Europäischen Union wie auch in den aufstrebenden Märkten in Mittel- und Osteuropa bei der Einführung und Umsetzung der erarbeiteten Standards. 

TEGoVA wurde 1977 gegründet und vertritt heute die Interessen von 38 Mitgliedsverbänden aus 27 Ländern vornehmlich aus der Europäischen Union mit ca. 500.000 Sachverständigen. Weitere elf Mitgliedstaaten aus dem mittel- und osteuropäischen Raum haben einen Beobachterstatus. 

Einzelne Länder werden entweder durch einen einzigen starken Verband oder aber durch eine aus mehreren Organisationen bestehende Delegation repräsentiert. Die deutsche Delegation besteht aus folgenden Mitgliedern: 

· Bund der öffentlich bestellten Vermessungs-Ingenieure (BDVI) 

· Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger (BVS) 

· Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) 

· Deutscher Verein für Vermessungswesen (DVW) 

· Ring Deutscher Makler (RDM) sowie 

· Verband Deutscher Hypothekenbanken (VDH)

Zur Aufgabenerfüllung dienen TEGoVA die Organe Generalversammlung, Vorstand und Facharbeitsgruppen. Zentrales Entscheidungsgremium ist die zweimal jährlich stattfindende Generalversammlung, in der alle ordentlichen Mitglieder inklusive der Beobachter vertreten sind. Sie legt die Leitlinien der TEGoVA-Politik fest und entscheidet über die Vorlagen aus den Facharbeitsgruppen. Kontinuierliche Aufgaben werden durch einen achtköpfigen Vorstand wahrgenommen.

Was macht TEGoVA? 

Gemeinsame Ziele und Anschauungen werden in Konferenzen (General Assembly), die zweimal im Jahr stattfinden, mit gewähltem Board und stimmberechtigten Vollmitgliedern 

dokumentiert. Beobachter anderer Sachverständigenverbände aus dem Immobilienbereich sind in begrenzter Anzahl zugelassen. Den Generalversammlungen gehen Arbeitssitzungen einzelner Delegierter, die wiederum an die Generalversammlung berichten, voraus. 

Die Position des Präsidenten der TEGoVA wird alle drei Jahre nach dem Rotationsprinzip besetzt. Amtierender Präsident des Verbandes ist seit April 2003 Herr Raymond Trotz. 

Die TEGoVA Schwerpunkte sind: 

· Harmonisierung von Immobilienbewertungsstandards in Europa 

· Standards für Ethik und Corporate Governance für Gutachter 

· Förderung von Personalzertifizierungsstellen nach EN 45013 

· Qualitätsstandards für Aus- und Weiterbildung 

Die Vertreter der deutschen Verbände haben sich in einer Geschäftsordnung der deutschen Delegation bei TEGoVA verpflichtet, die Interessen der deutschen Immobiliensach-verständigen wahrzunehmen, wichtige Ziele sind u.a.

· Unterstützung der Bestrebungen von TEGoVA bei der Harmonisierung von Ausbildungs- und Bewertungsstandards.

· Unterstützung der TEGoVA-Anerkennung für Zertifizierungsverfahren für Sachver-ständige in Europa 

· Ausgleichende Beiträge im europäischen Kontext unter Wahrung, jedoch nicht Überbetonung der deutschen Position. 

Eine besondere Herausforderung an die in diesen Arbeitsgruppen mitwirkenden Delegierten ist dabei die Schaffung europaweit akzeptabler Regelungen und Vorschläge unter Beachtung der jeweils nationalen rechtlichen und steuerlichen Unterschiede. 

Bei allen Harmonisierungsbestrebungen in Europa sollte allerdings nicht verkannt werden, dass in den einzelnen Ländern historisch gewachsene nationale Bewertungskulturen entstanden sind, die die volle Akzeptanz besitzen. Ein typisches Beispiel einer derart gewachsenen nationalen Bewertungskultur sind die Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse in Deutschland, die für die Vielzahl der in Deutschland tätigen Gutachter hervorragendes Vergleichswertmaterial bereithalten. 

Herausragendes Thema im ersten Halbjahr 2003 ist die Aktualisierung der europäischen Bewertungsstandards EVS 2003 nunmehr in der 5. Auflage („Blue Book“), die in englischer Sprache am 29. April 2003 in London veröffentlicht wurde. Hierin finden sich neben Empfehlungen zur Qualifikation der Immobiliensachverständigen definitorische Abgrenzung von Wertbegriffen und Methodiken, Hinweise zum Umgang beispielsweise mit Interessenskonflikten oder Empfehlungen zum professionellen Umgang mit Immobilien-bewertungen im grenzüberschreitenden Grundstücksverkehr. Ergänzt werden die europä-ischen Bewertungsstandards um Beschreibungen länderspezifischer Bewertungskulturen, die dem Immobiliensachverständigen einen Überblick über die Bewertungsgeschehnisse in den einzelnen Ländern geben. 

Es wird angestrebt, in den in TEGoVA vertretenen Ländern das „Blue Book“ in der jeweiligen Landessprache zu übersetzen. Demnächst werden deutsche, französische, italienische und spanische Übersetzungen der EVS 2003 publiziert. 

TEGoVA und Zertifizierung 

Bereits früh entschieden sich die Mitglieder von TEGoVA für die Personalzertifizierung für Immobiliensachverständige entsprechend der europäischen Norm EN 45013. Hintergrund war die Empfehlung zu einem einheitlichen professionellen Ausbildungsstandard für in Europa tätige Immobiliensachverständige. 

Zertifizierungsstellen, die vor einer nationalen Akkreditierungsstelle die Übereinstimmung mit dieser Norm nachgewiesen haben, können wiederum den Nachweis erbringen, dass sie auch die Qualitätsanforderungen von TEGoVA erfüllen. Für das Gütesiegel nach EN 45013 sind entscheidend: 

· Nachweis einer mind. 3-jährigen Berufserfahrung in der Wertermittlung 

· Einhaltung der Berufsgrundsätze 

· eine schriftliche und mündliche Prüfung 

· kontinuierliche, jährlich nachzuweisende Fortbildung 

· Rezertifizierung nach 5 Jahren (Überprüfung der Fachkompetenz)

In der Tat hat die Bündelung nationaler Bewertungskulturen zu einem europäischen Bewertungsstandard vor dem Hintergrund einheitlicher Standards in der Rechnungslegung (International Accounting Standards IAS) sowie über die Umsetzung der Empfehlungen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht auch die Umsetzung dieser Empfehlungen über die Europäische Kommission besondere Bedeutung. 

Neben dem europäischen Sachverständigenverband TEGoVA existieren darüber hinaus weitere Immobiliensachverständigenverbände, die das Ziel haben, globale Standards in der Immobilienbewertung zu setzen. Es handelt sich hierbei um das International Valuation Standards Commitee IVSC, welches die internationalen Bewertungsstandards International Valuation Standards IVS herausgibt, die EuroExpert Vereinigung und das Appraisal Institute in den USA. Eine Zusammenarbeit im Rahmen von Harmonisierungsprozessen wird von TEGoVA angestrebt.

5.5 Transparency International


Im Gegensatz zu den zuvor aufgeführten Verbänden und Organisationen, die sich speziell der Immobilienwirtschaft zuordnen lassen, ist Transparency International (TI) für die gesamte wirtschaftspolitische Ebene tätig. Aber gerade die Immobilienbranche sorgt – wie zuvor schon erwähnt – immer wieder für negative Schlagzeilen in Bezug auf Korruption und Skandale und bildet somit einen wichtigen Wirtschaftszweig der Bemühungen von Transparency International.

Transparency International ist auf der internationalen Ebene eine gemeinnützige, parteipolitisch unabhängige Bewegung von gleichgesinnten Menschen aus aller Welt, die sich dem globalen Kampf gegen die Korruption verschrieben haben. TI wurde 1993 von Dr. Peter Eigen und Freunden aus Nord und Süd in London und Berlin gegründet.

Anti-Korruptions-Index

In einem Bericht
 von Transparency International werden 145 Staaten über einen Anti-Korruptions-Index miteinander verglichen. Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass sich Deutschland verbessert hat und im europäischen Mittelfeld liegt. Das Ausmaß der wirtschaftlichen Schäden durch Korruption in Deutschland lasse sich nicht beziffern, zumal nur ein sehr geringer Teil der vermuteten Fälle aufgedeckt werden. Für die Studie wurden sowohl einheimische als auch ausländische Geschäftsleute, Analysten und Wissenschaftler befragt. Aus ihrer Einschätzung, für wie stark oder gering belastet sie die einzelnen Staaten halten, wird die Länderrangliste erstellt.

Der deutsche Vorsitzende von TI kritisiert fehlende Sanktionen gegen korrupte Unternehmen sowie mangelnde Transparenz bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Eine große Transparenz sei nur mit einem Informationsfreiheitsgesetz möglich, das den Bürgern ein umfangreiches Recht zur Akteneinsicht einräumt. Weltweit schränkt Korruption die wirtschaftliche Produktivität erheblich ein. Dadurch gingen in großem Umfang öffentliche Gelder verloren, die dringend für Bildung, Gesundheitswesen und Armutsbekämpfung benötigt würden. Die weltweiten Verluste durch Bestechung bei öffentlicher Auftragsvergabe beziffert Transparency auf 400 Mrd. Dollar pro Jahr.

	Korruptionsanfälligkeit aus Sicht von Experten, 2004 (eine Auswahl)

	

	1
	Finnland
	9,7
	
	13
	Luxemburg
	8,4

	2
	Neuseeland
	9,6
	
	15
	Deutschland
	8,2

	3
	Dänemark
	9,5
	
	29
	Botswana
	6,0

	4
	Island
	9,5
	
	44
	Südafrika
	4,6

	5
	Singapur
	9,3
	
	54
	Mauritius
	4,1

	6
	Schweden
	9,2
	
	10 = keine Korruption

0 = sehr korrupt



	7
	Schweiz
	9,1
	
	

	8
	Norwegen
	8,9
	
	

	9
	Australien
	8,8
	
	

	10
	Niederlande
	8,7
	
	129
	Angola
	2,0

	11
	Großbritannien
	8,6
	
	144
	Nigeria
	1,6

	12
	Kanada
	8,5
	
	145
	Bangladesch
	1,5

	13
	Österreich
	8,4
	
	145
	Haiti
	1,5

	
	
	Quelle: Transparency International


Tabelle 2: Anti-Korruptions-Index von „Transparency International“, Quelle: Handelsblatt, 21.10.2004

Aufgaben und Ziele

Das Internationale Sekretariat von TI trägt die globale Arbeit der Organisation. Es unterstützt und koordiniert die Arbeit der Nationalen Sektionen, die heute in fast 100 Ländern tätig sind. Die Nationalen Sektionen sind an der Willensbildung von TI auf internationaler Ebene voll beteiligt. TI arbeitet mit vielen nationalen und internationalen Organisationen zusammen - einschließlich der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, der OECD, der Weltbank, den Regionalen Entwicklungsbanken und der Internationalen Handelskammer (ICC) in Paris. TI stellt auch das Sekretariat der Internationalen Anti-Korruptionskonferenzen (IACC), die alle zwei Jahre unter großer internationaler Beteiligung stattfinden.

TI stützt sich auf einen Internationalen Beirat, in dem viele prominente Menschen aus aller Welt vertreten sind - einschließlich der Präsidenten a.D. Richard von Weizsäcker, Jimmy Carter und Oscar Arias Sanchez aus Costa Rica. Auch im Beirat von TI Deutschland befinden sich maßgebliche Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft.

Die Grundprinzipien des Verbandes sind:

· Integrität

· Verantwortlichkeit

· Transparenz und

· Partizipation der Zivilgesellschaft.

TI ist der Meinung, dass eine effektive und nachhaltige Bekämpfung und Eindämmung der Korruption nur möglich ist, wenn Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und Koalitionen bilden, um zur Schärfung des öffentlichen Bewusstseins über die schädlichen Folgen der Korruption und zur Stärkung nationaler und internationaler Integritätssysteme beitragen zu können.

Entsprechend sieht der Verband es als seine Aufgabe, die Beteiligten zur Schaffung von Transparenz zusammen zu bringen und organisiert dazu öffentliche Veranstaltungen, Seminare oder auch Einzelgespräche, damit sich die Mitglieder als Vorreiter im Kampf gegen Korruption verstehen und darstellen.

Transparency International arbeitet nicht konfrontativ, sondern sucht Koalitionen mit Regierungen, Verwaltungen und Politikern, mit der Wirtschaft und mit Gruppen der Zivilgesellschaft, die eine vertrauenswürdige, transparente, werteorientierte, zivile demokratische Politikkultur vertreten.

Demokratie umfasst in diesem Sinne gleiche Zugangsmöglichkeiten zu politischen Entscheidungen und setzt den gleichen und freien Zugang zu den entscheidungsrelevanten Informationen voraus. Die demokratische Staatsform wird nur als eine nicht-korrupte Demokratie überleben. Dazu müssen ihre Grundlagen - Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit - für den Einzelnen erfahrbar bleiben.

In Deutschland ist der Verband über Transparency International – Deutsches Chapter e.V. (kurz: "Transparency Deutschland" oder TI-D) vertreten. Wer Transparency Deutschland beitritt, verpflichtet sich den Zielen von TI. Für Einzelmitglieder heißt dies, sich aktiv für die Bekämpfung von Korruption einzusetzen und die Ziele von Transparency Deutschland öffentlich zu vertreten.

Auch für korporative Mitglieder bedeutet die Mitgliedschaft mehr als eine verbale Bekundung und pauschale Zustimmung. Durch die Unterzeichnung einer Selbstverpflichtungserklärung verpflichten sich die korporativen Mitglieder zu hohen ethischen Standards im Geschäftsverkehr und erklären, dass sie Korruption in jeder Form ablehnen und sie im eigenen Bereich weder anwenden noch dulden, dass sie ihre Beschäftigten gegen Korruption sensibilisieren und schulen und dass sie sich in den jeweiligen Interessenverbänden aktiv zur Bekämpfung von Korruption einsetzen.

Ziele von Transparency International – Deutsches Chapter e.V.:

· Bildung von Koalitionen gegen Korruption, keine Verfolgung von Einzelfällen

· Begleitung und Monitoring der Umsetzung der OECD-Vereinbarungen zur Bekämpfung der internationalen Bestechung durch die deutsche Verwaltung und Gerichtsbarkeit

· Ausweitung der OECD-Vereinbarungen auf notwendige Flankierungsmaßnahmen wie Verbindlichkeit für Tochtergesellschaften, wirksame Korruptionsprävention bei Export-krediten, Einbindung von Off-shore-Finanzzentren, Bestechung politischer Parteien, mehr Transparenz in der Buchführung, intensivere Buchprüfung usw.

· Abbau von Korruption und Stärkung von und Stärkung der Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung, insbesondere im Vergabewesen (Beispiel: Zentralregister für korrupte und deshalb von der Vergabe ausgeschlossene Unternehmen)

· Entwicklung des "Integritätspakts", eines TI-Modells zur Eindämmung der Korruption bei   der Vergabe öffentlicher Aufträge, bei Privatisierungen und der Vergabe staatlicher   Lizenzen (etwa für Telekommunikation oder die Nutzung natürlicher Ressourcen)

· Stärkung von Informations- und Akteneinsichtsrechten gegenüber den Verwaltungen in    Bund, Ländern und Kommunen (Informationsfreiheitsrechte)

· Unterstützung und Schutz für Hinweisgeber (Personen, die sich wegen schwerer Missstände bei den Zuständigen kein Gehör verschaffen konnten und sich daher an Dritte oder die Öffentlichkeit wenden - "Whistleblower")

· Transparenz im deutschen Gesundheitswesen

· Verankerung des Themas Korruption in Forschung und Lehre an Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen und Bundesakademien
· Hilfestellung für die deutsche Wirtschaft, die der veränderten Rechtslage zur Bestechung ausländischer Amtsträger entsprechen muss

6 Fazit 
, 

Ausgehend von dem angelsächsischen Beispiel der RICS erscheint die Entwicklung eines Verhaltenskodex für die deutsche Immobilienwirtschaft als ein wichtiger und notwendiger Schritt zur Verbesserung des derzeitigen schlechten Images.

Um das Ansehen der Immobilienwirtschaft strategisch zu verbessern, ist es unseres Erachtens notwendig, im Rahmen einer Imagepolitik
 folgende Maßnahmen durchzuführen bzw. zu verbessern:

1. Verbesserung der Ausbildung

Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland - trotz kontinuierlicher Verbesserung der immobilienspezifischen Ausbildung - relativ schlecht ab. Richtungsweisend ist hier der angloamerikanische Bereich.

Die Etablierung zusätzlicher Ausbildungsgänge an Hochschulen und eine Verbesserung der berufsbegleitenden Weiterbildung sind Beispiele für eine Aufwertung der derzeitigen Ausbildungssituation.

2. Einführung einer Zulassungsvoraussetzung

Bislang ist lediglich ein Gewerbeschein nach § 34c notwendig, um als Akteur auf dem Immobilienmarkt aktiv zu werden. Diese Tatsache ist nicht minder Grund für den schlechten Ruf der Immobilienbranche. Die Einführung einer generellen anspruchsvollen Zulassungs-voraussetzung würde positive Auswirkungen mit sich bringen, wie z.B. steigende Professionalität und Sachkompetenz der Akteure, Verminderung der Zahl der sogenannten „schwarzen Schafe“ und das langfristig steigende gesellschaftliche Ansehen der Marktteilnehmer.

3. Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit

Mit dem Einsatz einer fortwährenden und ehrlichen Öffentlichkeitsarbeit von Immobilien-verbänden kann Vertrauen gegenüber den Kunden aufgebaut werden. Nach dem angel-sächsischen Vorbild der RICS, sollten Verbände den Verstoß ihrer Mitglieder gegen die ethischen Verhaltensregeln öffentlich publizieren und gleichzeitig entsprechende Sanktions-maßnahmen initiieren, die ebenfalls öffentlich kommuniziert werden.

4. Etablierung einer Dachorganisation

Die dargestellten positiven Resultate der RICS in Großbritannien sprechen für die Etablierung einer entsprechenden Dachorganisation der Immobilienwirtschaft in Deutsch-land. Ein möglicher Ansatz zur Lösung der bestehenden Dilemmasituation liegt in der im Kapitel 5.1. erwähnten Gründung des Deutschen Verbandes Chartered Surveyors (DVCS). Dieser Berufsverband steht in der Tradition der RICS und somit auch der Rules of Conduct. Der DVCS verfolgt das Ziel, die Immobilienbranche gesamthaft abzubilden und durch das Instrument der Akkreditierung von Aus- und Weiterbildungsstudiengängen die Professionali-sierung der Branche voranzutreiben. Auf Basis der Rules of Conduct der RICS werden durch den DVCS Standesregeln für die deutsche Immobilienwirtschaft entwickelt. Dies können, unter der Voraussetzung, dass der DVCS zukünftig die Stellung eines durch die gesamt Branche anerkannten Berufsverbandes einnimmt, als ein richtungsweisender Beitrag zur Entwicklung eines Systems wechselseitiger Erwartungen in der deutschen Immobilien-wirtschaft gesehen werden.

Kritische Würdigung der Implementierung von Verhaltensregeln

Die Etablierung und Entwicklung eines deutschen Dachverbandes mit einem einheitlichen Verhaltenskodex sollte jedoch kritisch betrachtet und begleitet werden. Einzelne Regeln innerhalb eines solchen Systems können unter Umständen in Widerspruch zueinander geraten oder sind nur schwer interpretierbar. Allgemein formulierte Regeln können Einzelprobleme beispielsweise nicht eindeutig lösen. Ein hoher, jeder denkbaren Möglichkeit Rechnung tragender Detaillierungsgrad wird andererseits kaum umzusetzen sein. Somit bleibt weiterhin die Abschätzung der Folgen des Handelns im Sinne einer individuellen Verantwortungsethik unumgänglich .

Der inflationäre Gebrauch des Begriffes Ethik und die Vielzahl von Kursen und Seminaren zu Wirtschaftsethik u.ä. vermitteln zunächst den Eindruck, dass Moral lehr- und lernbar sei. Dies ist soweit richtig, als sich dies, auf die kritische Reflexion, die Schärfung der praktischen Urteilskraft und somit auf eine Gewissensbildung bezieht. In diesem Fall kann von einer aktiven Wahrnehmung der sozialen und wirtschaftlichen Verantwortlichkeit durch eine wirtschaftsethische Herangehensweise in der Immobilienwirtschaft ausgegangen werden.

Festzustellen ist, dass eine reine Instrumentalisierung – in einem Verhaltenskodex manifestierten – ethischen Gedankengutes lediglich zur Überwindung eines branchenweiten Schuldkomplexes beitragen, aber die bisherige Problematik nicht lösen wird. Zudem muss Klarheit darüber bestehen, dass sich die deutsche Immobilienwirtschaft bei diesem Vorhaben am Anfang eines Sozialisierungsprozesses befindet, der ein gewisses – und unter Umständen gehöriges – Maß an Zeit bedarf. 

Standesregeln können nicht nur einfach kopiert und aufgezwungen werden. Dieser Prozess muss sich eher durch einen stetig hervorzubringenden Konsens bei freier Zustimmung aller Betroffenen auszeichnen. Zudem bedürfen kulturelle Unterschiede, trotz eines sicherlich guten Beispiels der Rules of Conduct der RICS, der Beachtung. 

Die Geschichte der deutschen Immobilienbranche, die sich erst seit kurzer Zeit durch die Gründung von Berufsverbänden (bspw. RDM seit 1924) und deren Bemühungen bezüglich der Entwicklung von Verhaltensregeln auszeichnet, ist im Vergleich zur angelsächsischen Geschichte relativ jung.

Als problematisch ist auch die Professionalisierung der Branche zu sehen. Das bisherige unkoordinierte Vorgehen von Berufsverbänden über die Gründung von einzelnen Aus- und Weiterbildungseinrichtungen kann hier eher nur dem Selbstzweck als einer grundsätzlichen Problemlösung dienen.

Für die Entwicklung einer Standesethik der Immobilienberufe in Deutschland ist unseres Erachtens eine Standardisierung und Institutionalisierung der Qualifizierung, wie das Beispiel Großbritanniens und der RICS zeigt, eine zwingende Notwendigkeit. 
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